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Verstetigung der Regelungen im Corona-Mantelgesetz in der Verordnung zur Aner-
kennung ausländischer Lehrkräfteberufsqualifikationen in Bremen (AV-L) 

 
 
A. Problem 
 
Die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass es plötzlich zu schwerwiegenden Notsituationen 

kommen kann. Um in außerordentlichen Notsituationen schnell handlungsfähig hinsichtlich 

der Ausbildung und der Sicherstellung der Staatsprüfungen zu sein, bedarf es der Versteti-

gung der bisher bis zum 31.10.2022 befristeten Corona-Regelungen in der Verordnung zur 

Anerkennung ausländischer Lehrkräfteberufsqualifikationen in Bremen (AV-L). 

 
B. Lösung 
 
Die Verstetigung der Regelungen aus § 7 a Absätze 1 und 2 der Verordnung zur Anerken-

nung ausländischer Lehrkräfteberufsqualifikationen in Bremen (AV-L) zielt darauf, den er-

folgreichen Abschluss von Ausgleichsmaßnahmen zum Erwerb der Gleichwertigkeit einer 

Qualifikation mit einem Lehramt und von lehramtsbezogenen Qualifizierungsmaßnahmen 

zum Erwerb der Lehrbefähigung in einem Fach auch in außerordentlichen Notfallsituationen 

wie pandemischen Lagen sicherzustellen. Diese Regelungen haben sich in den vergange-

nen zwei Jahren als zielführend erwiesen.  

Die vorgeschlagenen Verordnungsänderungen werden mit dem anliegenden Entwurf der 

Änderungsverordnung und den erläuternden Anlagen vorgelegt (vgl. Anlage 1a und 1b: Le-

sefassung des Änderungsverordnungsentwurfes, Anlage 2: Synopse, Anlage 3: Änderungs-

verordnung). 

 

C. Alternativen 
 
Es werden keine Alternativen vorgeschlagen. 
 
 
 
D. Finanzielle / Personalwirtschaftliche Auswirkungen / Genderprüfung 
 



 

 

2 

Mit dem Gesetzentwurf sind keine unmittelbaren finanziellen und personalwirtschaftlichen 

Auswirkungen verbunden. Grundsätzlich betreffen die geplanten Veränderungen alle Ge-

schlechter gleichermaßen. 

 
E. Beteiligung/ Abstimmung 
 
04.05.22: 1. Befassung der Staatlichen Deputation für Kinder und Bildung, Zustimmung, 

30.06.22: 1. Befassung des Ausschusses für Wissenschaft, Medien, Datenschutz und Infor-

mationsfreiheit, Zustimmung. 

Das Beteiligungsverfahren und die Rechtsförmlichkeitsprüfung sollen nach der 1. Senats-

befassung eingeleitet werden.  

Die endgültigen Beratungen durch die Deputation für Kinder und Bildung und im Ausschuss 

für Wissenschaft, Medien, Datenschutz und Informationstechnologie sind im Oktober 2022 

vorgesehen. Anschließend erfolgt die zweite Befassung durch den Senat. 

 
F. Öffentlichkeitsarbeit/ Veröffentlichung nach dem Informationsfreiheitsgesetz 
 
Nach Beschlussfassung zur Veröffentlichung über das zentrale Register nach dem Informa-

tionsfreiheitsgesetz geeignet. 

 
G. Beschluss 
 
Der Senat beschließt, dass das vorgesehene Beteiligungsverfahren und die Rechtsförm-

lichkeitsprüfung eingeleitet werden und stimmt den aufgezeigten weiteren Schritten zu. 

 

Anlagen: 

1. Land AV-L - Anlage 1a  

2. Land AV-L - Anlage 1b  

3. Land AV-L - Anlage 2  

4. Land AV-L - Anlage 3 
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Verordnung zur Anerkennung ausländischer Lehrkräfteberufs- 

qualifikationen in Bremen (AV-L) 

Vom XXX 2022 

Aufgrund 
 

- des § 9 Absatz 2 Satz 3, des § 10 Absatz 2 Satz 2 und des § 11 Absatz 2 Satz 
3 des Bremischen Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes vom 28. Januar 
2014 (Brem.GBl. S. 74 – 8001 – c-1), das zuletzt durch Gesetz vom 24. No-
vember 2020 (Brem.GBl. S.1607) geändert worden ist, und 

 

- des § 16 Absatz 1 Satz 2 des Bremischen Beamtengesetzes vom 22. Dezem-
ber 2009 (Brem. GBl. 2010 s. 17_ 2040-a-1), das zuletzt durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 13. Juli 2021 (Brem.GBl. S. 604) geändert worden ist, 

 
verordnet der Senat:  

 

Inhaltsübersicht 

Teil 1 

Anerkennungsverfahren 

§ 1 Zweck, Anwendungsbereich 

§ 2 Voraussetzungen der Gleichwertigkeit 

§ 3 Antragstellung, Nachweise 

§ 4 Feststellung der Gleichwertigkeit 

§ 5 Verfahren 

§ 6 Mitwirkungspflichten 

Teil 2 

Ausgleichsmaßnahmen  

Abschnitt 1 

Allgemeine Bestimmungen 

§ 7 Ausgleichsmaßnahmen  

§ 7a Prüfungsersatzleistungen und Unterrichtsprobenersatzleistungen 

§ 8 Zuständigkeit 

§ 9 Zulassung 

Abschnitt 2 

Eignungsprüfung 

§ 10 Hospitation 

§ 11 Prüfungsmaßstab 
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§ 12 Prüfungskommission 

§ 13 Prüfungstermin 

§ 14 Prüfungsteile 

§ 15 Schriftliche Planung einer Unterrichtsreihe und einer Unterrichtsstunde 

§ 16 Unterrichtspraktische Prüfung 

§ 17 Prüfungsgespräch 

§ 18 Bewertung 

§ 19 Prüfungsergebnis 

§ 20 Zeugnis und Bescheinigung 

§ 21 Wiederholung der Eignungsprüfung 

§ 22 Niederschriften 

§ 23 Prüfungsakte 

§ 24 Versäumnis von Prüfungsterminen, Nichtabgabe von schriftlichen Planungen 

und Rücktritt von der Eignungsprüfung 

§ 25 Ordnungsverstoß, Täuschung 

Abschnitt 3 

Anpassungslehrgang 

Unterabschnitt 1  

Wissenschaftlicher Teil des Anpassungslehrgangs 

§ 26 Dauer 

§ 27 Organisation und Durchführung 

§ 28 Ausgleich wesentlicher Unterschiede zum Lehramt an Grundschulen 

§ 29 Ausgleich wesentlicher Unterschiede zum Lehramt an Gymnasien/ Oberschu-

len und zum Lehramt an berufsbildenden Schulen 

§ 30 Ausgleich wesentlicher Unterschiede zum Lehramt für Inklusive Pädagogik/ 

Sonderpädagogik 

§ 31 Bewertung 

§ 32 Zeugnis und Bescheinigung 

Unterabschnitt 2  

Berufspraktischer Teil des Anpassungslehrgangs 

§ 33 Dauer 

§ 34 Organisation und Durchführung 

§ 35 Seminare und Unterricht 



Entwurf Lesefassung zur Änderung der AV-L 2022 
 

3 
Stand: 23.02.2022 

§ 36 Bewertung 

§ 37 Zeugnis und Bescheinigung 

Teil 3  

Sonstige Bestimmungen 

§ 38 Übergangsbestimmungen 

Teil 1  

Anerkennungsverfahren 

§ 1 

Zweck, Anwendungsbereich 

Diese Verordnung gilt für die Feststellung der Gleichwertigkeit einer im Ausland 
erworbenen Lehrkräfteberufsqualifikation mit der Befähigung für ein Lehramt an 
Schulen in Bremen gemäß § 1 Absatz 1 des Bremischen Ausbildungsgesetzes für 
Lehrämter. 

§ 2 

Voraussetzungen der Gleichwertigkeit 

(1) Voraussetzung für die Gleichwertigkeit einer im Ausland erworbenen Lehrkräf-
teberufsqualifikation mit einer Lehramtsqualifikation in Bremen ist, dass zwischen der 
für den Erwerb der Lehrkräfteberufsqualifikation erforderlichen Ausbildung im Ausbil-
dungsstaat und der Ausbildung für das angestrebte Lehramt nach den rechtlichen 
Bestimmungen des Landes Bremen keine wesentlichen Unterschiede bestehen. In 
Bremen richten sich die Fächer der lehramtsamtsbezogenen Studiengänge nach der 
Festlegung verbindlicher Fächerkombinationsmöglichkeiten für ein Lehramt im Ba-
chelorstudium und im Masterstudium - Master of Education gemäß § 4 Absatz 5 
Satz 3 des Bremischen Ausbildungsgesetzes für Lehrämter. Die Fächer der Lehr-
amtsausbildung im Vorbereitungsdienst richten sich nach dem Katalog der Prüfungs-
fächer der Zweiten Staatsprüfung für das Lehramt an öffentlichen Schulen gemäß § 2 
Absatz 4 der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Lehrämter. Wesentliche Un-
terschiede liegen vor, wenn 

 sich die Ausbildung und der dazu gehörige Qualifikationsnachweis auf Fächer 
bezieht, die sich wesentlich von denen unterscheiden, die im Land Bremen 
nach Satz 2 und 3 für die Lehramtsausbildung vorgeschrieben sind, oder  

 sich die Ausbildung für die Fächer, die 

a) den Fächern der lehramtsamtsbezogenen Studiengänge,  

b) den Fächern im Vorbereitungsdienst oder 

c) beiden Fächerarten  
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nach Satz 2 und 3 entsprechen, wesentlich von den in Bremen vorgeschriebe-
nen Inhalten der Ausbildung und der Ausbildungsdauer gemäß dem Bremi-
schen Ausbildungsgesetz für Lehrämter unterscheidet, sodass berufliche 
Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen für die Ausübung des Berufs in 
Bremen fehlen. 

Die antragstellende Person kann diese Unterschiede durch sonstige Befähigungs-

nachweise, nachgewiesene einschlägige Berufserfahrung oder sonstige nachgewie-

sene einschlägige Qualifikationen ausgleichen. 

(2) Im Rahmen der Prüfung der Gleichwertigkeit mit einer Lehramtsqualifikation 
wird auch geprüft, ob eine Lehrbefähigung in einem einzelnen Fach festgestellt wer-
den kann. Dies ist möglich, wenn 

 sich die Ausbildung und der dazu gehörige Qualifikationsnachweis auf ein 
Fach nach Absatz 1 Satz 2 und 3 beziehen,  

 die Ausbildung in diesem Fach sich nicht wesentlich nach Absatz 1 Nummer 2 
von der Ausbildung für eine Lehramtsqualifikation unterscheidet und 

 die antragstellende Person ohne Einschränkung qualifiziert ist, im Herkunfts-
land mit diesem Fach den Lehrkräfteberuf auszuüben. 

Sofern wesentliche Abweichungen nach Nummer 2 festgestellt werden, die nicht 

durch sonstige Befähigungsnachweise, nachgewiesene einschlägige Berufserfah-

rung oder sonstige nachgewiesene einschlägige Qualifikationen ausgeglichen wer-

den können, wird der antragstellenden Person aufgezeigt, durch welche lehramtsbe-

zogenen Qualifizierungsmaßnahmen nach § 7 Absatz 1 diese beseitigt werden kön-

nen, um eine Lehrbefähigung in einem Fach zu erhalten.  

§ 3 

Antragstellung, Nachweise 

(1) Antragsberechtigt ist jede Person, die im Ausland eine Lehrkräfteberufsqualifi-
kation erworben hat, die sie zur Ausübung dieses Berufes im Ausland befähigt. Der 
Antrag auf Anerkennung der Gleichwertigkeit einer im Ausland erworbenen Lehrkräf-
teberufsqualifikation mit der Befähigung für ein Lehramt gemäß § 1 des Bremischen 
Ausbildungsgesetzes für Lehrämter und damit zugleich auf Feststellung einer Lehr-
befähigung in einem Fach nach § 2 Absatz 2 ist von der antragstellenden Person an 
das Staatliche Prüfungsamt zu richten. Dem Antrag sind nach § 12 des Bremischen 
Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes beizufügen: 

 eine tabellarische Aufstellung der absolvierten Ausbildungsgänge, der ausge-
übten Erwerbstätigkeit und der sonstigen nachgewiesenen einschlägigen Qua-
lifikationen in deutscher Sprache, 

 ein amtlicher Identitätsnachweis, 

 die im Ausland erworbenen Ausbildungsnachweise für die anzuerkennende 
Lehrkräfteberufsqualifikation, aus denen die Inhalte und die Dauer der absol-
vierten Ausbildung hervorgehen, 

 die Bescheinigung des Staates, in dem die Berufsqualifikation erworben 
wurde, aus der die Berechtigung zur dortigen Ausübung des Lehrkräfteberufs 
hervorgeht, 
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 die Bescheinigungen über Dauer und Art der bisher im Inland oder Ausland 
ausgeübten beruflichen Tätigkeiten als Lehrkraft, 

 ein Motivationsschreiben in deutscher Sprache nach § 12 Absatz 6 des Bremi-
schen Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes, aus dem die Ernsthaftigkeit 
hervorgeht, in Bremen als Lehrkraft tätig werden zu wollen, und 

 eine Erklärung in deutscher Sprache, ob und gegebenenfalls mit welchem Er-
gebnis die antragstellende Person in einem anderen Bundesland der Bundes-
republik Deutschland einen entsprechenden Antrag gestellt oder eine Aus-
gleichsmaßnahme gemäß § 7 absolviert hat. 

Die Unterlagen nach Nummer 2 bis 5 sind in Form von Originalen oder beglaubig-
ten Kopien vorzulegen. Weitere Unterlagen, die für die Feststellung der Gleichwertig-
keit erforderlich sind, können vom Staatlichen Prüfungsamt nachgefordert werden.  

(2) Von den Nachweisen gemäß Absatz 1 Nummer 3, 4 und 5 sind Übersetzungen 
in deutscher Sprache beizubringen. Sofern es für die Anerkennung erforderlich ist, 
kann das Staatliche Prüfungsamt auch für die übrigen Nachweise Übersetzungen in 
deutscher Sprache verlangen. Die Übersetzungen sind von einer öffentlich bestellten 
oder beeidigten Dolmetscherin oder Übersetzerin oder von einem öffentlich bestellten 
oder beeidigten Dolmetscher oder Übersetzer zu erstellen. 

(3) Bestehen begründete Zweifel an der Echtheit oder der inhaltlichen Richtigkeit 
der vorgelegten Nachweise, kann das Staatliche Prüfungsamt die antragstellende 
Person auffordern, weitere geeignete Nachweise innerhalb einer bestimmten Frist 
beizubringen. 

(4) Kann die antragstellende Person die Nachweise nach Absatz 1 aus nicht selbst 
zu vertretenden Gründen nicht oder nur teilweise beibringen oder ist das Beibringen 
der entsprechenden Unterlagen mit einem unangemessenen zeitlichen und sachli-
chen Aufwand verbunden, veranlasst das Staatliche Prüfungsamt die Feststellung 
der maßgeblichen beruflichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen der antrag-
stellenden Person gemäß § 14 des Bremischen Berufsqualifikationsfeststellungsge-
setzes durch sonstige geeignete Verfahren nach Absatz 5. Jede Ausgleichsmaß-
nahme wird dann benotet. Die antragstellende Person hat die Richtigkeit der berufs-
bezogenen Angaben und die Gründe, die dem Beibringen der Unterlagen entgegen-
stehen, eidesstattlich zu versichern. 

(5) Sonstige geeignete Verfahren umfassen mindestens eine in deutscher Spra-
che schriftlich vorbereitete Unterrichtspraktische Prüfung mit anschließendem Prü-
fungsgespräch gemäß § 7 des Bremischen Ausbildungsgesetzes für Lehrämter für 
jedes Unterrichtsfach, für das die ausländische Lehrkräfteberufsqualifikation erwor-
ben wurde. Dieses Fach muss ein Ausbildungsfach im Land Bremen gemäß § 2 Ab-
satz 1 sein. Die Verfahren nach Satz 1 werden vom Staatlichen Prüfungsamt organi-
siert und vom Landesinstitut für Schule durchgeführt. Sie gelten als erfolgreich absol-
viert, wenn die erbrachten Leistungen mit „bestanden“ bewertet wurden. „Bestanden“ 
bedeutet das Erbringen mindestens ausreichender Leistungen. Die Note „ausrei-
chend“ geht in weitere Bewerbungsverfahren für Ausgleichsmaßnahmen ein. 

(6) Dem Staatlichen Prüfungsamt steht für die Informationsbereitstellung und die 
elektronische Verfahrensabwicklung das Portal des Einheitlichen Ansprechpartners 
im Sinne des Bremischen Gesetzes über Einheitliche Ansprechpartner und über die 
europäische Verwaltungszusammenarbeit zur Verfügung.  
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§ 4 

Feststellung der Gleichwertigkeit 

(1) Das Staatliche Prüfungsamt stellt bei Erfüllung der Voraussetzungen gemäß 
§ 2 Absatz 1 durch Bescheid die Gleichwertigkeit der im Ausland erworbenen Lehr-
kräfteberufsqualifikation der antragstellenden Person mit der Befähigung für ein Lehr-
amt gemäß § 1 des Bremischen Ausbildungsgesetzes für Lehrämter fest. 

(2) Erfolgt keine Feststellung gemäß Absatz 1, stellt das Staatliche Prüfungsamt 
durch Bescheid fest, welche wesentlichen Qualifikationsunterschiede einer Gleich-
wertigkeit der ausländischen Lehrkräfteberufsqualifikation mit einer Befähigung für 
ein Lehramt gemäß dem Bremischen Ausbildungsgesetz für Lehrämter entgegenste-
hen und wie die festgestellten Unterschiede nach § 7 ausgeglichen werden können. 
Weiterhin stellt das Staatliche Prüfungsamt fest, ob nach § 2 Absatz 2 eine Lehrbefä-
higung in einem Fach anerkannt werden kann und welche lehramtsbezogenen Quali-
fizierungsmaßnahmen nach § 7 dafür erforderlich sind. Der Bescheid enthält insbe-
sondere 

 die Feststellung der im Ausland erworbenen Lehrkräfteberufsqualifikation, 

 die Zuordnung der im Ausland erworbenen Lehrkräfteberufsqualifikation zu ei-
nem Lehramt nach § 1 des Bremischen Ausbildungsgesetzes für Lehrämter, 

 die Feststellung der Gleichwertigkeit oder der bestehenden wesentlichen Qua-
lifikationsunterschiede, 

 die Feststellung der möglichen Ausgleichsmaßnahmen nach § 7, sofern erfor-
derlich unter Berücksichtigung der lehramtsbezogenen Qualifizierungsmaß-
nahme für den Erwerb der Lehrbefähigung in einem Fach nach § 7 Absatz 1 
Satz 3, 

 die Feststellung, ob eine Lehrbefähigung in einem Fach anerkannt werden 
kann, sowie nach § 2 Absatz 2 Satz 3 ob dafür lehramtsbezogene Qualifizie-
rungsmaßnahmen erforderlich sind.  

(3) Nach erfolgreich absolvierter Ausgleichsmaßnahme zur Erreichung der Gleich-
wertigkeit der ausländischen Lehrkräfteberufsqualifikation mit der Befähigung zu ei-
nem Lehramt gemäß § 1 des Bremischen Ausbildungsgesetzes für Lehrämter oder 
erfolgreich absolvierter lehramtsbezogener Qualifizierungsmaßnahme zum Erwerb 
der Lehrbefähigung in einem Fach ergeht ein weiterer Bescheid zur Feststellung der 
hiermit erreichten Berufsqualifikation. Er enthält den Hinweis, dass der Bescheid kei-
nen Anspruch auf Einstellung begründet. 

(4) Die Feststellungen nach den Absätzen 1 und 2 müssen unter Berücksichtigung 
der Ausbildungsmöglichkeiten für ein Lehramt in Bremen erfolgen und sind in der Re-
gel unter Berücksichtigung eines Gutachtens der Zentralstelle für ausländisches Bil-
dungswesen zu treffen. 

(5) Hat die für die Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen zuständige 
Stelle eines anderen Bundeslandes der Bundesrepublik Deutschland die Anerken-
nung einer ausländischen Lehrkräfteberufsqualifikation und die Gleichwertigkeit mit 
der Befähigung für ein Lehramt nach dem jeweiligen Landesrecht durch Bescheid 
festgestellt, bedarf es keiner erneuten Feststellungsprüfung nach dieser Verordnung. 
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(6) Der Antrag ist abzulehnen, wenn 

 keine Feststellungen nach Absatz 2 Nummer 3 bis 5 getroffen werden, 

 die Nachweise gemäß § 3 Absatz 1 trotz Aufforderung durch das Staatliche 
Prüfungsamt und trotz schriftlichen Hinweises auf die Rechtsfolge gemäß § 15 
Absatz 3 des Bremischen Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes nicht in-
nerhalb einer angemessenen Frist vollständig beigebracht werden,  

 ein entsprechender Antrag bereits von derselben oder einer anderen Behörde 
bestands- oder rechtskräftig abgelehnt worden ist, es sei denn, die Vorausset-
zungen haben sich zwischenzeitlich geändert,  

 eine Ausgleichsmaßnahme für das entsprechende Lehramt in Bremen bereits 
in einem anderen Bundesland der Bundesrepublik absolviert wurde, oder 

 die antragstellende Person wegen schwerwiegender beruflicher Verfehlungen 
oder Straftaten für den Zugang zur Berufstätigkeit als Lehrkraft im Land Bre-
men nicht geeignet ist. 

§ 5 

Verfahren 

(1) Das Staatliche Prüfungsamt bestätigt gegenüber der antragstellenden Person 
innerhalb der Frist von einem Monat den Eingang des Antrags gemäß § 13 Absatz 2 
des Bremischen Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes und der ihm beigefügten 
Nachweise. In der Empfangsbestätigung ist das Eingangsdatum des Antrags mitzu-
teilen sowie auf die Frist gemäß Absatz 2 und die Voraussetzungen für den Beginn 
des Fristlaufs hinzuweisen. Sind die gemäß § 3 beizubringenden Nachweise unvoll-
ständig, teilt das Staatliche Prüfungsamt innerhalb der Frist gemäß Satz 1 der an-
tragstellenden Person mit, welche Nachweise noch beizubringen sind. Die Mitteilung 
enthält den Hinweis auf den Fristlauf gemäß Absatz 2, der erst nach Eingang aller 
beizubringenden Nachweise beginnt. 

(2) Das Staatliche Prüfungsamt entscheidet über die Anerkennung und trifft die 
Feststellungen gemäß § 4 Absatz 1 und 2 innerhalb der Frist von drei Monaten. Der 
Fristlauf beginnt nach dem Eingang aller geforderten Nachweise. Sie kann einmal 
angemessen verlängert werden, wenn dies wegen der Besonderheiten der Angele-
genheit gerechtfertigt ist. Soweit die Lehrkräfteberufsqualifikation in einem Mitglied-
staat der Europäischen Union oder in einem durch Abkommen gleichgestellten Staat 
erworben oder anerkannt wurde, beträgt die Fristverlängerung gemäß Satz 3 höchs-
tens einen Monat. Die Fristverlängerung ist der antragstellenden Person rechtzeitig 
schriftlich mitzuteilen und ihr gegenüber zu begründen. 

(3) Im Fall des § 3 Absätze 3 und 4 und des § 4 Absatz 6 Nummer 2 ist der Frist-
lauf gemäß Absatz 2 bis zum Ablauf der vom Staatlichen Prüfungsamt festgelegten 
Frist gehemmt. 

(4) Das Staatliche Prüfungsamt sorgt für den regelmäßigen Informationsaustausch 
mit den Institutionen, die für die Durchführung der jeweiligen Ausgleichsmaßnahme 
verantwortlich sind. 
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§ 6 

Mitwirkungspflichten 

(1) Die antragstellende Person ist verpflichtet, alle Nachweise gemäß § 3 dem 
Staatlichen Prüfungsamt vorzulegen sowie alle dazu erforderlichen Auskünfte zu er-
teilen. 

(2) Kommt die antragstellende Person ihrer Mitwirkungspflicht nicht nach und wird 
dadurch die Bearbeitung des Vorgangs erheblich erschwert, kann das Staatliche Prü-
fungsamt ohne weitere Ermittlungen entscheiden. Dies gilt entsprechend, wenn die 
antragstellende Person in anderer Weise die Bearbeitung des Vorgangs erheblich er-
schwert. 

(3) Der Antrag kann vom Staatlichen Prüfungsamt wegen fehlender oder nicht 
ausreichender Mitwirkung nur abgelehnt werden, nachdem die antragstellende Per-
son auf die Folge schriftlich hingewiesen worden ist und der Mitwirkungspflicht nicht 
innerhalb einer angemessenen Frist nachgekommen wurde. 

Teil 2  

Ausgleichsmaßnahmen  

Abschnitt 1  

Allgemeine Bestimmungen 

§ 7 

Ausgleichsmaßnahmen 

(1) Als Ausgleichsmaßnahmen sind ein Anpassungslehrgang und eine Eignungs-
prüfung vorzuhalten. Der Anpassungslehrgang ist berufspraktisch ausgerichtet, kann 
mit einer wissenschaftlichen Zusatzausbildung einhergehen und dauert insgesamt 
höchstens drei Jahre. Die lehramtsbezogene Qualifizierungsmaßnahme zum Erwerb 
einer Lehrbefähigung in einem Fach umfasst Anteile des Anpassungslehrgangs.  

(2) Der Umfang der Ausgleichsmaßnahmen richtet sich nach dem Erfordernis des 
Ausgleichs der wesentlichen Unterschiede zwischen der ausländischen Lehrkräfte-
berufsqualifikation und der Befähigung für ein Lehramt gemäß dem Bremischen Aus-
bildungsgesetz für Lehrämter.  

(3) Die antragstellende Person hat das Wahlrecht zwischen einem Anpassungs-
lehrgang und einer Eignungsprüfung. Dieses Wahlrecht besteht nur dann nicht, wenn 
eine wissenschaftliche Zusatzqualifikation in mindestens einem kompletten Unter-
richtsfach erforderlich ist. Eine Änderung der Wahl der Ausgleichsmaßnahme ist 
nach Antragstellung nur unter den in § 33 Absatz 2 genannten Voraussetzungen 
möglich. 

(4) Kann die antragstellende Person sowohl über eine Ausgleichsmaßnahme die 
wesentlichen Unterschiede zu einer Lehramtsqualifikation ausgleichen als auch über 
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eine anteilige lehramtsbezogene Qualifizierungsmaßnahme eine Lehrbefähigung in 
einem Fach erreichen, kann sie zwischen beiden Maßnahmen wählen und auch 
nacheinander beide Maßnahmen absolvieren. 

(5) Es ist sicherzustellen, dass die antragstellende Person innerhalb von sechs 
Monaten nach Ausübung des Wahlrechts gemäß Absatz 3 die Möglichkeit hat, die 
Eignungsprüfung, sofern diese gewählt wurde, abzulegen.  

(6) Voraussetzung für das Unterrichten der Schülerinnen und Schüler sind nach 
§ 3 Absatz 5 des Bremischen Ausbildungsgesetzes für Lehrämter deutsche Sprach-
kompetenzen auf dem Niveau C2 des Gemeinsamen europäischen Referenzrah-
mens für Sprachen. Dies gilt auch für Lehrkräfte, die Unterricht im Fach Deutsch oder 
in den modernen Fremdsprachen erteilen sollen. Davon abweichend ist Vorausset-
zung für die Aufnahme einer Ausgleichsmaßnahme oder einer lehramtsbezogenen 
Qualifizierungsmaßnahme zunächst der Nachweis über deutsche Sprachkenntnisse 
mindestens auf dem Niveau C1 des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens 
für Sprachen, soweit die Hochschulzugangsberechtigung nicht an einer deutschspra-
chigen Schule erworben wurde. Soweit eine wissenschaftliche Zusatzausbildung er-
forderlich ist, richtet sich die Zulassung zu der jeweiligen Maßnahme nach den hierzu 
getroffenen Bestimmungen der Universität. Die an einer Ausgleichsmaßnahme oder 
an einer lehramtsbezogenen Qualifizierungsmaßnahme teilnehmende Person muss 
sich selbständig in dieser Zeit begleitend weiterbilden, um das Niveau nach Satz 1 zu 
erreichen. Deutsche Sprachkompetenzen sind kein Kriterium für die Bewertung der 
Gleichwertigkeit nach § 2. 

(7) Wird bekannt, dass eine an einer Ausgleichsmaßnahme teilnehmende Person 
verschwiegen hat, dass sie oder er bereits in einem anderen Bundesland eine ent-
sprechende Ausgleichsmaßnahme begonnen oder absolviert hat, endet die Aus-
gleichsmaßnahme umgehend ohne Abschluss. 

§ 7a 

Prüfungsersatzleistungen und Unterrichtsprobenersatzleistungen 

(1) Können wegen schwerwiegender Maßnahmen des Infektionsschutzes oder 
wegen vergleichbarer Notsituationen im Zusammenhang mit der Ausbreitung des 
Coronavirus SARS-CoV-2 im Schuljahr 2021/2022 unterrichtspraktische Prüfungen in 
schulischen Lerngruppen und das Prüfungsgespräch nach § 14 nicht oder nicht im 
geforderten Mindestumfang durchgeführt werden, sind für beide Prüfungsteile Prü-
fungsersatzleistungen zu erbringen. Die Prüfungsersatzleistungen müssen geeignet 
sein, die inhaltlichen Prüfungsanforderungen nach den §§ 14 bis 17 und die Noten-
gebung nach § 19 Absatz 3 angemessen abzubilden. 

(2) Können wegen schwerwiegender Maßnahmen des Infektionsschutzes oder 
wegen vergleichbarer Notsituationen im Zusammenhang mit der Ausbreitung des 
Coronavirus SARS-CoV-2 im Schuljahr 2021/2022 Unterrichtsproben in schulischen 
Lerngruppen nach § 36 nicht oder nicht im geforderten Mindestumfang durchgeführt 
werden, sind Unterrichtsprobenersatzleistungen zu erbringen. Die Unterrichtsproben-
ersatzleistungen müssen geeignet sein, die inhaltlichen Anforderungen nach § 36 an-
gemessen abzubilden. 
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(3) Die Durchführung der Prüfungsersatzleistungen im Rahmen der Eignungsprü-
fung nach Absatz 1 und der Unterrichtsprobenersatzleistungen im Rahmen des An-
passungslehrgangs nach Absatz 2 sind sicherzustellen. 

(4) Die Senatorin für Kinder und Bildung trifft die Entscheidungen über die je nach 
Dauer der Maßnahmen des Infektionsschutzes erforderlichen Ersatzleistungen nach 
Absatz 1 und 2. 

§ 8  

Zuständigkeit  

(1) Für die Durchführung des berufspraktischen Teils des Anpassungslehrgangs 
ist das Landesinstitut für Schule, für die Durchführung des wissenschaftlichen Teils 
des Anpassungslehrgangs ist die Universität Bremen zuständig. Satz 1 gilt entspre-
chend für die lehramtsbezogenen Qualifizierungsmaßnahme nach § 7 Absatz 1 
Satz 3. 

(2) Für das Verfahren, die Organisation und die Durchführung der Eignungsprü-
fung ist das Staatliche Prüfungsamt zuständig. Es stellt die Umsetzung von § 7 Ab-
satz 5 sicher. Das Landesinstitut für Schule nimmt die Eignungsprüfung ab.  

§ 9  

Zulassung 

(1) Die Bewerbung auf Teilnahme an einer Ausgleichsmaßnahme oder an einer 
lehramtsbezogenen Qualifizierungsmaßnahme nach § 7 Absatz 1 Satz 3 ist an die 
jeweils zuständige Institution nach § 8 zu richten. Der Bewerbung sind die Kopie des 
Bescheides nach § 4 Absatz 2, der Nachweis über deutsche Sprachkenntnisse ge-
mäß § 7 Absatz 6 sowie ein erweitertes Führungszeugnis beizufügen 

(2) Wählt die antragstellende Person die Eignungsprüfung, bestimmt das Staatli-
che Prüfungsamt die Schule, an der die Eignungsprüfung abgelegt wird. Es teilt der 
antragstellenden Person in der Regel innerhalb von 4 Wochen nach Bewerbungsein-
gang den Prüfungstermin und die dafür bestimmte Schule schriftlich mit.  

(3) Wählt die antragstellende Person den Anpassungslehrgang, gilt die Bewer-
bung für den nächstfolgenden Einstellungstermin. Unvollständige Bewerbungen wer-
den nicht berücksichtigt. 

(4) Die Zulassung zur wissenschaftlichen Zusatzausbildung folgt den Bestimmun-
gen der Universität.  

(5) Die Bewerbungsfrist für den berufspraktischen Anpassungslehrgang wird vom 
Landesinstitut für Schule festgelegt. Liegen für den berufspraktischen Anpassungs-
lehrgang mehr zu berücksichtigende Bewerbungen vor, als Plätze verfügbar sind, 
werden die Plätze entsprechend der Bestimmungen zur Aufnahme in den Vorberei-
tungsdienst vergeben.  
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(6) Für die Dauer des berufspraktischen Anpassungslehrgangs oder der lehramts-
bezogenen Qualifizierungsmaßnahme gemäß § 7 Absatz 1 Satz 4, die Anteile des 
berufspraktischen Anpassungslehrgangs umfasst, wird ein befristeter Arbeitsvertrag 
geschlossen. Teilnehmende Personen haben Anspruch auf Vergütung in Höhe der 
Anwärterbezüge für das jeweilige Lehramt, das mit dem Anpassungslehrgang ange-
strebt wird.  

Abschnitt 2  

Eignungsprüfung 

§ 10  

Hospitation 

(1) Die teilnehmende Person hat die Möglichkeit, als Praktikantin oder Praktikant 
vor dem Prüfungstermin bis zu vier Wochen in der Schule zu hospitieren, in der sie 
die Eignungsprüfung ablegen wird. Der Zeitraum zwischen Hospitation und Eig-
nungsprüfung soll drei Wochen nicht überschreiten.  

(2) In der Bewerbung für die Eignungsprüfung hat die teilnehmende Person mitzu-
teilen, ob sie von der Möglichkeit der Hospitation Gebrauch machen möchte.  

§ 11  

Prüfungsmaßstab 

(1) Durch die Eignungsprüfung wird festgestellt, ob die teilnehmende Person die 
beruflichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen besitzt, um den Beruf in dem 
angestrebten Lehramt auszuüben. Es ist zu berücksichtigen, dass die teilnehmende 
Person bereits über eine im Ausland erworbene Lehrkräfteberufsqualifikation verfügt.  

(2) Die Eignungsprüfung erstreckt sich nur auf Bereiche, die von den Befähigungs-
nachweisen der teilnehmenden Person nicht abgedeckt werden.  

§ 12  

Prüfungskommission 

(1) Das Staatliche Prüfungsamt bestellt für jede teilnehmende Person die Mitglie-
der der für sie oder ihn zuständigen Prüfungskommission.  

(2) Einer Prüfungskommission gehören mit Stimmrecht an: 

 als Vorsitzende oder Vorsitzender eine Vertreterin oder ein Vertreter der Sena-
torin für Kinder und Bildung oder eine von dieser beauftragte Person mit der 
Befähigung für ein Lehramt mit dem Schwerpunkt, für das die teilnehmende 
Person geprüft wird, oder mit einer vergleichbaren Befähigung, 
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 jeweils eine Prüferin oder ein Prüfer gemäß Absatz 3, die oder der zuständig 
ist für jeweils eine Unterrichtspraktische Prüfung, für die schriftliche Planung 
und das dazugehörige Prüfungsgespräch, 

 die Leiterin oder der Leiter der Schule, an der die Unterrichtspraktische Prü-
fung stattfindet oder ein von ihr oder ihm beauftragtes Mitglied des Kollegi-
ums. Sie oder er soll für die Stufe zuständig sein, für die die teilnehmende 
Person die Eignungsprüfung ablegt. 

(3) Prüferinnen oder Prüfer kraft Amtes sind Ausbilderinnen und Ausbilder des 
Landesinstituts für Schule mit der Befähigung für ein Lehramt mit dem Schwerpunkt 
und dem Fach, für das die teilnehmende Person geprüft wird, oder mit einer ver-
gleichbaren Befähigung mit dem betreffenden Fach. 

(4) Ist ein Mitglied der Prüfungskommission verhindert, bestellt das Staatliche Prü-
fungsamt eine Person als Vertretung. Im Ausnahmefall kann ein Prüfungskommissi-
onsmitglied als Vertretung bestellt werden. 

(5) Die Senatorin für Kinder und Bildung kann Beobachterinnen oder Beobachter 
zu allen Prüfungen einschließlich der sich anschließenden Beratungen entsenden. 

§ 13 

Prüfungstermin 

Die Prüfungsteile und das Thema der Unterrichtspraktischen Prüfung werden der 
teilnehmenden Person neun Tage vor dem Prüfungstag vom Staatlichen Prüfungs-
amt mitgeteilt. Bei zwei Unterrichtspraktischen Prüfungen verlängert sich der Vorbe-
reitungszeitraum um eine weitere Woche.  

§ 14 

Prüfungsteile  

(1) Die Eignungsprüfung umfasst folgende Teile: 

 die schriftliche Planung einer Unterrichtsreihe und der in dieser Reihe durchzu-
führenden Unterrichtsstunde; bei zwei durchzuführenden Unterrichtsstunden 
sind entsprechend schriftliche Planungen für zwei Unterrichtsreihen mit jeweils 
einer Unterrichtsstunde anzufertigen, 

 die Unterrichtspraktische Prüfung in dem anzuerkennenden Fach oder jeweils 
eine Unterrichtspraktische Prüfung in den anzuerkennenden Fächern des an-
gestrebten Lehramtes mit einer Mindestdauer pro Fach von 45 Minuten und 
Maximaldauer von 60 Minuten, 

 jeweils ein 45- bis 60-minütiges Prüfungsgespräch im Anschluss an jede Un-
terrichtspraktische Prüfung.  

(2) Die Unterrichtspraktischen Prüfungen und die dazu gehörigen Prüfungsgesprä-
che sollen möglichst an einem Tag stattfinden.  

(3) Die schriftliche Planung und das Prüfungsgespräch sind in deutscher Sprache 
abzulegen, die Unterrichtspraktische Prüfung ist, abgesehen vom Unterricht in einer 
Fremdsprache, in deutscher Sprache durchzuführen.  



Entwurf Lesefassung zur Änderung der AV-L 2022 
 

13 
Stand: 23.02.2022 

(4) Alle Prüfungsteile werden am Prüfungstag bewertet, das Ergebnis wird der teil-
nehmenden Person am Ende des Tages mündlich mitgeteilt.  

(5) Das Staatliche Prüfungsamt kann als Zuhörerinnen oder Zuhörer bei der Unter-
richtspraktischen Prüfung und dem Prüfungsgespräch zulassen: 

 Personen, die eine entsprechende Prüfung abzulegen beabsichtigen, sofern 
die teilnehmende Person nicht der Anwesenheit widerspricht, 

 andere Personen, die ein dienstliches Interesse an der Teilnahme haben. 

Die Zuhörerinnen und Zuhörer sind zur Verschwiegenheit verpflichtet. An der Bera-

tung und der Mitteilung des Prüfungsergebnisses dürfen Zuhörerinnen und Zuhörer 

nicht teilnehmen.  

§ 15 

Schriftliche Planung einer Unterrichtsreihe und einer Unterrichtsstunde 

(1) Die schriftliche Planung einer Unterrichtsreihe und der in dieser Reihe durchzu-
führenden Unterrichtsstunde hat den Umfang von 4 bis 6 Seiten; bei zwei durchzu-
führenden Unterrichtsstunden beträgt der Gesamtumfang der zwei schriftlichen Pla-
nungen 8 bis 10 Seiten.  

(2) Die jeweilige schriftliche Planung ist zwei Werktage vor Beginn der Unterrichts-
praktischen Prüfung in Absprache mit dem Landesinstitut für Schule abzugeben.  

(3) Die teilnehmende Person hat die schriftliche Planung der Unterrichtsreihe und 
der in dieser Reihe durchzuführenden Unterrichtsstunde selbstständig vorzubereiten. 

§ 16 

Unterrichtspraktische Prüfung 

(1) Das Thema für die Unterrichtspraktische Prüfung wird nach Abstimmung zwi-
schen der Schulleitung und den zuständigen Prüferinnen oder Prüfern festgelegt.  

(2) Die teilnehmende Person hat die Unterrichtspraktische Prüfung selbstständig 
vorzubereiten. 

§ 17 

Prüfungsgespräch 

Das Prüfungsgespräch nimmt Bezug auf die Unterrichtspraktische Prüfung, bein-
haltet die Reflexion der teilnehmenden Person über die eigene Unterrichtspraxis und 
umfasst vor allem Fragen zu den fachdidaktischen Grundlagen einer Unterrichtspla-
nung und Durchführung sowie zu rechtlichen Voraussetzungen der Arbeit in Schulen 
im Land Bremen. 
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§ 18 

Bewertung 

(1) Die Prüfungskommission bewertet die Prüfungsleistungen in jedem Prüfungs-
teil.  

(2) Die Prüfungskommission entscheidet mit Stimmenmehrheit. Bei Stimmen-
gleichheit entscheidet der Prüfungsvorsitz. 

(3) Die Mitglieder der Prüfungskommission sind bei der Beurteilung der Prüfungs-
leistungen an die ländergemeinsamen Vereinbarungen zu den Standards der Lehr-
amtsausbildung gebunden. Sie sind zur Verschwiegenheit über alle mit der Prüfung 
zusammenhängenden Vorgänge, Beratungen und Schriftstücke verpflichtet.  

§ 19 

Prüfungsergebnis  

(1) Die Prüfung gilt als bestanden, wenn alle Prüfungsteile mit „bestanden“ bewer-
tet wurden. „Bestanden“ bedeutet das Erbringen mindestens ausreichender Leistun-
gen.  

(2) Abweichend von Absatz 1 ist für jeden Prüfungsteil im Rahmen der Bewertung 
dann eine differenzierte Benotung vorzunehmen, wenn aus den eingereichten Unter-
lagen keine Benotung der ausländischen Lehrkräfteberufsqualifikation zu entnehmen 
ist.  

(3) Sofern nach Absatz 2 Noten vergeben werden, ist folgendermaßen zu verfah-
ren: 

 Die einzelnen Prüfungsleistungen sind nach folgender Notenskala zu bewer-
ten: 

sehr gut (1) = eine hervorragende Leistung, 

gut (2) = eine Leistung, die über den durchschnittlichen Anforderungen liegt, 

befriedigend (3) = eine Leistung, die in jeder Hinsicht durchschnittlichen Anfor-
derungen entspricht, 

ausreichend (4) = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderun-
gen genügt, 

nicht ausreichend (5) = eine Leistung, die den Anforderungen nicht mehr ge-
nügt. 

 Die rechnerische Zusammenstellung der Einzelbewertungen der Prüfungs-
kommissionsmitglieder zu Gesamtbewertungen entspricht folgenden Noten: 

1,0 „mit Auszeichnung bestanden“, 

1,1 bis 1,4 „sehr gut bestanden“, 

1,5 bis 2,4 „gut bestanden“, 

2,5 bis 3,4 „befriedigend bestanden“, 

3,5 bis 4,4 „bestanden“, 
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über 4,4 „nicht bestanden“. 

Bei diesen Ergebnissen wird nur die erste Dezimalzahl hinter dem Komma be-
rücksichtigt, alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 

 Die Gesamtnote ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel aus der jeweils ein-
fachen Gewichtung der schriftlichen Planung und der jeweils doppelten Ge-
wichtung der Unterrichtspraktischen Prüfung und des Prüfungsgespräches. 
Bei Prüfungen in zwei Fächern ist entsprechend zu verfahren.  

§ 20 

Zeugnis und Bescheinigung  

(1) Über die bestandene Prüfung erhält die teilnehmende Person ein Zeugnis. 

(2) Hat die teilnehmende Person die Prüfung nicht bestanden, erhält sie eine Be-
scheinigung.  

(3) Das Staatliche Prüfungsamt stellt das Zeugnis oder die Bescheinigung aus. Als 
Datum ist der Prüfungstag einzusetzen.  

§ 21 

Wiederholung der Eignungsprüfung 

Hat die teilnehmende Person die Eignungsprüfung nicht bestanden, so darf sie 
diese einmal innerhalb von drei Jahren wiederholen. Das Staatliche Prüfungsamt legt 
dafür einen neuen Prüfungstermin fest. 

§ 22 

Niederschriften 

(1) Niederschriften über die schriftliche Planung sowie die jeweilige Unterrichts-
praktische Prüfung und das dazugehörige Prüfungsgespräch sind so anzufertigen, 
dass die Ergebnisse der Beratungen ersichtlich und nachvollziehbar sind.  

(2) In die Niederschriften sind aufzunehmen: 

 die Namen der jeweils anwesenden Mitglieder der Prüfungskommission, 

 die Prüfungsteile, 

 Rückmeldungen der Mitglieder der Prüfungskommission zu der schriftlichen 
Planung der Unterrichtsreihe und der Unterrichtsstunde, 

 bei der Unterrichtspraktischen Prüfung das Thema der Unterrichtsreihe, das 
Thema der Unterrichtsstunde und der Ablauf der Unterrichtsstunde, 

 beim Prüfungsgespräch Themenbereiche, Inhalt und Dauer (Beginn der Prü-
fung, Ende des Prüfungsgespräches, Ende des Notenfindungsgespräches) 
und 

 die Bewertung oder Benotung aller Prüfungsteile sowie die Feststellung der 
Gesamtbewertung.  
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(3) Die Niederschriften sind von einem Mitglied der Prüfungskommission anzuferti-
gen.  

(4) Jede Niederschrift ist von der oder dem Vorsitzenden und den bei der Prüfung 
anwesenden weiteren Mitgliedern der Prüfungskommission zu unterschreiben.  

§ 23 

Prüfungsakte 

(1) Das Staatliche Prüfungsamt legt für jede teilnehmende Person eine Prüfungs-
akte an. 

(2) In die Prüfungsakte sind aufzunehmen: 

 jede schriftliche Planung einer Unterrichtsreihe und Unterrichtsstunde, 

 die Bewertung jeder schriftlichen Planung, 

 die Bewertung jeder Unterrichtspraktischen Prüfung, 

 die Bewertung jedes dazugehörigen Prüfungsgespräches,  

 die Feststellung der Gesamtbewertung und 

 die Niederschriften über alle Besprechungen der Prüfungskommission zu den 
einzelnen Prüfungsteilen und zur Feststellung der Gesamtbewertung. 

(3) Die teilnehmende Person hat das Recht, innerhalb eines Jahres nach Bekannt-
gabe des Ergebnisses, ihre Prüfungsakte bei einer durch die zuständige Behörde be-
stimmten Stelle einzusehen.  

§ 24 

Versäumnis von Prüfungsterminen, Nichtabgabe von schriftlichen Planungen 

und Rücktritt von der Eignungsprüfung 

(1) Tritt die teilnehmende Person aus von ihr nicht zu vertretenden Gründen von 
der Eignungsprüfung oder einzelnen Prüfungsteilen zurück, so gilt die Prüfung als 
nicht abgelegt. Tritt die teilnehmende Person nach der Zulassung zur Prüfung von 
dieser zurück, ohne dass ein Fall nach Satz 1 vorliegt, so gilt die Prüfung als nicht 
bestanden. 

(2) Gibt die teilnehmende Person die schriftliche Planung aus von ihr zu vertreten-
den Gründen nicht fristgerecht ab, ist dieser Prüfungsteil mit „nicht bestanden“ oder 
mit der Note „nicht ausreichend“ zu bewerten. 

(3) Erscheint die teilnehmende Person aus von ihr zu vertretenden Gründen nicht 
oder nicht rechtzeitig zu dem Termin für die Unterrichtspraktische Prüfung oder für 
das Prüfungsgespräch oder nimmt sie den Termin nicht bis zum Ende wahr, gilt die 
Eignungsprüfung als nicht bestanden.  

(4) Will die teilnehmende Person einen von ihr nicht zu vertretenden Grund für das 
Versäumnis, die Nichtabgabe der schriftlichen Planung oder den Rücktritt geltend 
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machen, so muss dieser Grund dem den Vorsitz führenden Mitglied der Prüfungs-
kommission unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei 
Krankheit der antragstellenden Person ist ein ärztliches Attest und auf Verlangen der 
Prüfungskommission ein amtsärztliches Attest vorzulegen. Erkennt das den Vorsitz 
führende Mitglied der Prüfungskommission den Grund an, wird ein neuer Termin an-
beraumt. Die bereits vorliegenden Prüfungsergebnisse sind in diesem Fall anzurech-
nen. Wird der Grund nicht anerkannt, entscheidet die Prüfungskommission unverzüg-
lich über das weitere Verfahren. 

§ 25 

Ordnungsverstoß, Täuschung 

(1) Eine teilnehmende Person, die während einer Prüfungsleistung andere Perso-
nen oder die Prüferinnen oder Prüfer stört oder sonst erheblich gegen die Ordnung 
verstößt, kann von den anwesenden Prüferinnen oder Prüfern oder von den jeweili-
gen Aufsichtsführenden von der Fortsetzung der Prüfungsleistung ausgeschlossen 
werden, wenn sie ihr störendes Verhalten trotz Ermahnung fortsetzt. Die anwesen-
den Prüferinnen oder Prüfer oder die jeweiligen Aufsichtsführenden entscheiden mit 
Stimmenmehrheit; eine Stimmenthaltung ist nicht zulässig. Über das Vorkommnis 
wird ein Vermerk angefertigt, der unverzüglich dem den Vorsitz führenden Mitglied 
der Prüfungskommission vorgelegt wird. Vor Feststellung der Prüfungskommission, 
ob ein Ordnungsverstoß vorliegt, ist der antragstellenden Person Gelegenheit zur 
Stellungnahme zu geben. Stellt die Prüfungskommission einen Ordnungsverstoß 
nach Satz 1 fest, gilt die Prüfungsleistung als mit „nicht bestanden“ bewertet oder mit 
„nicht ausreichend“ benotet. Andernfalls ist der teilnehmenden Person Gelegenheit 
zu geben, die Prüfungsleistung noch während des laufenden Prüfungsverfahrens er-
neut zu erbringen. 

(2) Versucht die teilnehmende Person, das Ergebnis einer schriftlichen Planung, 
einer Unterrichtspraktischen Prüfung oder eines Prüfungsgespräches durch Täu-
schung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, fertigt eine 
anwesende Prüferin oder ein anwesender Prüfer hierüber einen Vermerk an. Die teil-
nehmende Person kann unbeschadet der Regelung in Absatz 1 die Prüfungsleistung 
fortsetzen und darf hiervon nicht ausgeschlossen werden. Der teilnehmenden Person 
ist Gelegenheit zur Stellungnahme über das Vorkommnis zu geben. Der Vermerk 
und die Stellungnahme sind unverzüglich der Prüfungskommission zur Entscheidung 
vorzulegen. Sie entscheidet mit Stimmenmehrheit; eine Stimmenthaltung ist nicht zu-
lässig. Stellt die Prüfungskommission einen Täuschungsversuch fest, ist die jeweilige 
Prüfungsleistung mit „nicht bestanden“ oder mit der Note „nicht ausreichend“ zu be-
werten. 

(3) Die Eignungsprüfung kann nur innerhalb einer Frist von fünf Jahren seit dem 
Tag der Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses für nicht bestanden erklärt werden. 
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Abschnitt 3  

Anpassungslehrgang 

Unterabschnitt 1  

Wissenschaftlicher Teil des Anpassungslehrgangs  

§ 26 

Dauer 

(1) Der wissenschaftliche Teil des Anpassungslehrgangs umfasst die gegebenen-
falls erforderliche wissenschaftliche Zusatzausbildung. Sind sowohl ein wissenschaft-
licher Teil als auch ein berufspraktischer Teil des Anpassungslehrgangs abzuleisten, 
soll vor Aufnahme des berufspraktischen Anpassungslehrgangs zuerst die wissen-
schaftliche Zusatzausbildung erfolgreich absolviert werden. Die Dauer der wissen-
schaftlichen Zusatzausbildung und die Dauer des berufspraktischen Anpassungs-
lehrgangs dürfen insgesamt die zugelassene Höchstdauer des Anpassungslehr-
gangs nach § 7 Absatz 1 nicht überschreiten. 

(2) Die wissenschaftliche Zusatzausbildung kann nicht vorzeitig beendet werden. 
Sie kann auf Antrag um maximal ein halbes Jahr verlängert werden, sofern dadurch 
die zugelassene Höchstdauer des Anpassungslehrgangs nicht überschritten wird. 

(3) Wird die wissenschaftliche Zusatzausbildung aus nicht von der teilnehmenden 
Person zu vertretenden Gründen für längere Zeit unterbrochen, ist sie um diese Zeit 
zu verlängern. Die Zeit der Unterbrechung wird auf die zugelassene Höchstdauer des 
Anpassungslehrgangs nicht angerechnet. 

(4) Die wissenschaftliche Zusatzausbildung kann vorzeitig von Amts wegen been-
det werden, wenn schwerwiegende Pflichtverletzungen der teilnehmenden Person 
oder sonstige allgemeine Entlassungsgründe der Fortführung entgegenstehen. 

§ 27 

Organisation und Durchführung 

(1) Die wissenschaftliche Zusatzausbildung wird von der Universität Bremen 
durchgeführt und verantwortet. 

(2) Je nach individuellem Qualifizierungsbedarf nach § 4 Absatz 2 umfasst die wis-
senschaftliche Zusatzausbildung fachwissenschaftliche und fachdidaktische Semi-
nare der lehramtsbezogenen Studiengänge. 

§ 28 

Ausgleich wesentlicher Unterschiede zum Lehramt an Grundschulen 

(1) Ist ein Unterrichtsfach zu studieren, so beträgt der Umfang 45 Credit Points. 
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(2) Sind zwei Unterrichtsfächer zu studieren, so beträgt der Gesamtumfang 60 bis 
zu 75 Credit Points. 

(3) Sind Anteile eines oder mehrerer Unterrichtsfächer zu studieren, so beträgt der 
Umfang jeweils bis zu 15 Credit Points.  

§ 29 

Ausgleich wesentlicher Unterschiede  

zum Lehramt an Gymnasien/Oberschulen  

und zum Lehramt an berufsbildenden Schulen 

(1) Ist ein Unterrichtsfach oder eine berufliche Fachrichtung zu studieren, so be-
trägt der Umfang 80 Credit Points. 

(2) Sind Anteile eines Unterrichtsfaches oder einer beruflichen Fachrichtung zu 
studieren, so beträgt der Umfang jeweils bis zu 40 Credit Points.  

§ 30 

Ausgleich wesentlicher Unterschiede zum Lehramt für Inklusive 

Pädagogik/Sonderpädagogik 

(1) Ist eine sonderpädagogische Fachrichtung zu studieren, so beträgt der Umfang 
30 Credit Points. 

(2) Sind Anteile einer sonderpädagogischen Fachrichtung zu studieren, so beträgt 
der Umfang bis zu 15 Credit Points. 

(3) Ist ein dem Lehramt an Grundschulen zugeordnetes Unterrichtsfach zu studie-
ren, so beträgt der Umfang 45 Credit Points. Sind Anteile des zugeordneten Unter-
richtsfaches zu studieren, so beträgt der Umfang bis zu 15 Credit Points. 

(4) Ist ein dem Lehramt an Gymnasien/Oberschulen zugeordnetes Unterrichtsfach 
zu studieren, so beträgt der Umfang 80 Credit Points. Sind Anteile des zugeordneten 
Unterrichtsfaches zu studieren, so beträgt der Umfang bis zu 40 Credit Points. Diese 
Möglichkeit besteht nur, wenn die Universität diese Qualifizierung innerhalb ihrer 
lehrkräftebildenden Studiengänge regulär vorsieht.  

§ 31 

Bewertung 

(1) Die wissenschaftliche Zusatzausbildung ist Gegenstand einer Bewertung und 
gilt als bestanden, wenn mindestens ausreichende Leistungen erbracht wurden.  

(2) Im Fall von § 3 Absatz 4 ist abweichend von Absatz 1 eine differenzierte Beno-
tung vorzunehmen.  
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(3) Es gelten die hierzu getroffenen Bestimmungen der Universität.  

§ 32 

Zeugnis und Bescheinigung 

(1) Über das Ergebnis der wissenschaftlichen Zusatzausbildung erhält die teilneh-
mende Person von der Universität Bremen ein Zeugnis.  

(2) Hat die teilnehmende Person die wissenschaftliche Zusatzausbildung nicht be-
standen, erhält sie eine Bescheinigung. 

Unterabschnitt 2  

Berufspraktischer Teil des Anpassungslehrgangs 

§ 33 

Dauer 

(1) Der berufspraktische Anpassungslehrgang dauert mindestens sechs Monate 
und höchstens 18 Monate.  

(2) Der Umfang der Anteile des berufspraktischen Anpassungslehrgangs zum Er-
werb einer Lehrbefähigung in einem Fach umfasst maximal neun Monate. 

(3) Der berufspraktische Anpassungslehrgang kann frühestens nach sechs Mona-
ten vorzeitig auf Antrag der teilnehmenden Person durch eine Eignungsprüfung be-
endet werden. Bei Nichtbestehen der Eignungsprüfung ist eine Wiederholung dieser 
Prüfung möglich, nicht jedoch eine Fortsetzung des berufspraktischen Anpassungs-
lehrgangs. 

(4) Wird der berufspraktische Anpassungslehrgang aus nicht von der teilnehmen-
den Person zu vertretenden Gründen für längere Zeit unterbrochen, ist er um diese 
Zeit zu verlängern. Die Zeit der Unterbrechung wird auf die zugelassene Höchst-
dauer des Anpassungslehrgangs nicht angerechnet. 

(5) Der berufspraktische Anpassungslehrgang kann vorzeitig von Amts wegen be-
endet werden, wenn schwerwiegende Pflichtverletzungen der teilnehmenden Person 
oder sonstige allgemeine Entlassungsgründe der Fortführung entgegenstehen. 

§ 34 

Organisation und Durchführung 

(1) Der berufspraktische Anpassungslehrgang umfasst: 

 fachdidaktische und bildungswissenschaftliche Seminare einschließlich der 
Einführung in das bremische Schulrecht, 

 Hospitationen im Unterricht, Unterricht unter Anleitung und selbstständigen 
Unterricht in der Schule.  
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(2) Die Qualifizierung erfolgt im Wesentlichen analog zur Ausbildung im Vorberei-
tungsdienst. Die fachdidaktischen und bildungswissenschaftlichen Seminare werden 
vom Landesinstitut für Schule durchgeführt.  

(3) Die Leitung des Landesinstituts für Schule übt Vorgesetztenfunktionen aus. Die 
betreuenden Fachleiterinnen oder FachIeiter sind vorbehaltlich der Rechte der Schul-
leitung weisungsberechtigt.  

§ 35 

Seminare und Unterricht 

(1) Die Teilnahme an den festgelegten Seminaren und Veranstaltungen des Lan-
desinstituts für Schule ist verbindlich. 

(2) Die Unterrichtsverpflichtung für Unterricht unter Anleitung, selbstständigen Un-
terricht und Hospitation umfasst für die Dauer des berufspraktischen Anpassungs-
lehrgangs insgesamt 12 Unterrichtsstunden pro Woche. Davon gibt die teilnehmende 
Person je nach individueller Kompetenzentwicklung nur in dem Fach oder in den Fä-
chern, in denen wesentliche Unterschiede zu einer Lehramtsbefähigung ausgegli-
chen werden müssen, wöchentlich 6 bis 10 Stunden selbstständigen Unterricht. 

(3) Die betreuenden Fachleiterinnen oder Fachleiter im Landesinstitut für Schule 
sowie schulische Mentorinnen oder Mentoren führen in erforderlichem Umfang Unter-
richtsbesuche mit anschließenden Beratungsgesprächen durch.  

§ 36 

Bewertung 

(1) Der berufspraktische Anpassungslehrgang ist Gegenstand einer Bewertung. Er 
gilt als bestanden, wenn die erbrachten Leistungen im Schulgutachten und im Ab-
schlussbericht des Landesinstituts für Schule mit „bestanden“ bewertet wurden. „Be-
standen“ bedeutet das Erbringen mindestens ausreichender Leistungen. 

(2) Die Schule erstellt ein Schulgutachten, das mit einer Bewertung abschließt. 
Dieses Schulgutachten ist mit der teilnehmenden Person zu besprechen, in Kopie 
auszuhändigen und dem Landesinstitut für Schule zu übermitteln.  

(3) Die Leiterin oder der Leiter des Landesinstituts für Schule erstellt am Ende des 
berufspraktischen Anpassungslehrgangs unter Einbeziehung der Bewertung aus 
dem Schulgutachten und unter Berücksichtigung je einer Unterrichtsprobe auf der 
Basis einer schriftlichen Unterrichtsplanung im jeweils anzuerkennenden Fach und 
eines jeweils daran anschließenden Reflexionsgespräches einen Abschlussbericht, 
der mit einer Gesamtbewertung abschließt. Im Falle zweier Unterrichtsproben in ins-
gesamt zwei Unterrichtsfächern sollen diese in verschiedenen Jahrgängen oder Jahr-
gangsstufen gehalten werden.  

(4) Im Fall von § 3 Absatz 4 ist abweichend von Absatz 1 eine differenzierte Beno-
tung vorzunehmen. Es ist nach § 19 Absatz 3 Nummer 1 und 2 zu verfahren. Die Ge-



Entwurf Lesefassung zur Änderung der AV-L 2022 
 

22 
Stand: 23.02.2022 

samtnote im Abschlussbericht ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel aus der je-
weils doppelten Gewichtung jeder Unterrichtsprobe und jedes Reflexionsgespräches 
sowie der einfachen Gewichtung des Schulgutachtens.  

(5) Ist zu erwarten, dass der berufspraktische Anpassungslehrgang nicht mit „be-
standen“ bewertet oder mit mindestens „ausreichend“ benotet werden kann, ist dar-
über zur Hälfte der Lehrgangsdauer ein schriftlich dokumentiertes Feedback- und 
Perspektivgespräch zu führen. An dem Feedback- und Perspektivgespräch beteiligt 
sind die Schulleitung, für die Durchführung des Anpassungslehrgangs Verantwortli-
che des Landesinstituts für Schule und die am Anpassungslehrgang teilnehmende 
Person, mit der die weiteren Qualifizierungsschritte schriftlich zu vereinbaren sind. 
Die teilnehmende Person kann eine Person ihres Vertrauens hinzuziehen, das Er-
gebnis des Gespräches ist schriftlich festzuhalten. Der berufspraktische Anpassungs-
lehrgang verlängert sich dadurch in der Regel nicht. Auf Antrag beim Landesinstitut 
für Schule kann er einmal um einen angemessenen Zeitraum verlängert werden, 
höchstens dabei für die Dauer eines halben Jahres unter den in § 33 Absatz 1 ge-
nannten Voraussetzungen.  

(6) Der berufspraktische Anpassungslehrgang kann nicht wiederholt werden. 

(7) Die Akten werden beim Landesinstitut für Schule geführt. In die Akte sind auf-
zunehmen: 

 die Bewertung jeder Unterrichtsprobe, 

 das Schulgutachten, 

 der Leistungsbericht.  

§ 37 

Zeugnis und Bescheinigung 

(1) Über das Ergebnis des berufspraktischen Anpassungslehrgangs erhält die teil-
nehmende Person vom Landesinstitut für Schule ein Zeugnis.   

(2) Hat die teilnehmende Person den berufspraktischen Anpassungslehrgang nicht 
bestanden, erhält sie eine Bescheinigung.  

Teil 3  

Sonstige Bestimmungen  

§ 38 

Übergangsbestimmungen 

Auf Anträge zur Anerkennung einer Lehramtsqualifikation oder einer Lehrkräfte-
qualifikation, die bis zum Ablauf des 13. Mai 2019 noch nicht beschieden sind, sind 
die Bestimmungen dieser Verordnung anzuwenden. Auf Ausgleichsmaßnahmen, die 
vor dem 14. Mai 2019 begonnen wurden, ist § 33 Absatz 3 anzuwenden.  
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Beschlossen, Bremen, den XXX 

Der Senat 
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Verordnung zur Anerkennung ausländischer Lehrkräfteberufs- 

qualifikationen in Bremen (AV-L) 

Vom XXX 2022 

Aufgrund 
 

- des § 9 Absatz 2 Satz 3, des § 10 Absatz 2 Satz 2 und des § 11 Absatz 2 Satz 
3 des Bremischen Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes vom 28. Januar 
2014 (Brem.GBl. S. 74 – 8001 – c-1), das zuletzt durch Gesetz vom 24. No-
vember 2020 (Brem.GBl. S.1607) geändert worden ist, und 

 

- des § 16 Absatz 1 Satz 2 des Bremischen Beamtengesetzes vom 22. Dezem-
ber 2009 (Brem. GBl. 2010 s. 17_ 2040-a-1), das zuletzt durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 13. Juli 2021 (Brem.GBl. S. 604) geändert worden ist, 

 
verordnet der Senat:  
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§ 36 Bewertung 

§ 37 Zeugnis und Bescheinigung 

Teil 3  

Sonstige Bestimmungen 

§ 38 Übergangsbestimmungen 

Teil 1  

Anerkennungsverfahren 

§ 1 

Zweck, Anwendungsbereich 

Diese Verordnung gilt für die Feststellung der Gleichwertigkeit einer im Ausland 
erworbenen Lehrkräfteberufsqualifikation mit der Befähigung für ein Lehramt an 
Schulen in Bremen gemäß § 1 Absatz 1 des Bremischen Ausbildungsgesetzes für 
Lehrämter. 

§ 2 

Voraussetzungen der Gleichwertigkeit 

(1) Voraussetzung für die Gleichwertigkeit einer im Ausland erworbenen Lehrkräf-
teberufsqualifikation mit einer Lehramtsqualifikation in Bremen ist, dass zwischen der 
für den Erwerb der Lehrkräfteberufsqualifikation erforderlichen Ausbildung im Ausbil-
dungsstaat und der Ausbildung für das angestrebte Lehramt nach den rechtlichen 
Bestimmungen des Landes Bremen keine wesentlichen Unterschiede bestehen. In 
Bremen richten sich die Fächer der lehramtsamtsbezogenen Studiengänge nach der 
Festlegung verbindlicher Fächerkombinationsmöglichkeiten für ein Lehramt im Ba-
chelorstudium und im Masterstudium - Master of Education gemäß § 4 Absatz 5 
Satz 3 des Bremischen Ausbildungsgesetzes für Lehrämter. Die Fächer der Lehr-
amtsausbildung im Vorbereitungsdienst richten sich nach dem Katalog der Prüfungs-
fächer der Zweiten Staatsprüfung für das Lehramt an öffentlichen Schulen gemäß § 2 
Absatz 4 der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Lehrämter. Wesentliche Un-
terschiede liegen vor, wenn 

 sich die Ausbildung und der dazu gehörige Qualifikationsnachweis auf Fächer 
bezieht, die sich wesentlich von denen unterscheiden, die im Land Bremen 
nach Satz 2 und 3 für die Lehramtsausbildung vorgeschrieben sind, oder  

 sich die Ausbildung für die Fächer, die 

a) den Fächern der lehramtsamtsbezogenen Studiengänge,  

b) den Fächern im Vorbereitungsdienst oder 

c) beiden Fächerarten  
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nach Satz 2 und 3 entsprechen, wesentlich von den in Bremen vorgeschriebe-
nen Inhalten der Ausbildung und der Ausbildungsdauer gemäß dem Bremi-
schen Ausbildungsgesetz für Lehrämter unterscheidet, sodass berufliche 
Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen für die Ausübung des Berufs in 
Bremen fehlen. 

Die antragstellende Person kann diese Unterschiede durch sonstige Befähigungs-

nachweise, nachgewiesene einschlägige Berufserfahrung oder sonstige nachgewie-

sene einschlägige Qualifikationen ausgleichen. 

(2) Im Rahmen der Prüfung der Gleichwertigkeit mit einer Lehramtsqualifikation 
wird auch geprüft, ob eine Lehrbefähigung in einem einzelnen Fach festgestellt wer-
den kann. Dies ist möglich, wenn 

 sich die Ausbildung und der dazu gehörige Qualifikationsnachweis auf ein 
Fach nach Absatz 1 Satz 2 und 3 beziehen,  

 die Ausbildung in diesem Fach sich nicht wesentlich nach Absatz 1 Nummer 2 
von der Ausbildung für eine Lehramtsqualifikation unterscheidet und 

 die antragstellende Person ohne Einschränkung qualifiziert ist, im Herkunfts-
land mit diesem Fach den Lehrkräfteberuf auszuüben. 

Sofern wesentliche Abweichungen nach Nummer 2 festgestellt werden, die nicht 

durch sonstige Befähigungsnachweise, nachgewiesene einschlägige Berufserfah-

rung oder sonstige nachgewiesene einschlägige Qualifikationen ausgeglichen wer-

den können, wird der antragstellenden Person aufgezeigt, durch welche lehramtsbe-

zogenen Qualifizierungsmaßnahmen nach § 7 Absatz 1 diese beseitigt werden kön-

nen, um eine Lehrbefähigung in einem Fach zu erhalten.  

§ 3 

Antragstellung, Nachweise 

(1) Antragsberechtigt ist jede Person, die im Ausland eine Lehrkräfteberufsqualifi-
kation erworben hat, die sie zur Ausübung dieses Berufes im Ausland befähigt. Der 
Antrag auf Anerkennung der Gleichwertigkeit einer im Ausland erworbenen Lehrkräf-
teberufsqualifikation mit der Befähigung für ein Lehramt gemäß § 1 des Bremischen 
Ausbildungsgesetzes für Lehrämter und damit zugleich auf Feststellung einer Lehr-
befähigung in einem Fach nach § 2 Absatz 2 ist von der antragstellenden Person an 
das Staatliche Prüfungsamt zu richten. Dem Antrag sind nach § 12 des Bremischen 
Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes beizufügen: 

 eine tabellarische Aufstellung der absolvierten Ausbildungsgänge, der ausge-
übten Erwerbstätigkeit und der sonstigen nachgewiesenen einschlägigen Qua-
lifikationen in deutscher Sprache, 

 ein amtlicher Identitätsnachweis, 

 die im Ausland erworbenen Ausbildungsnachweise für die anzuerkennende 
Lehrkräfteberufsqualifikation, aus denen die Inhalte und die Dauer der absol-
vierten Ausbildung hervorgehen, 

 die Bescheinigung des Staates, in dem die Berufsqualifikation erworben 
wurde, aus der die Berechtigung zur dortigen Ausübung des Lehrkräfteberufs 
hervorgeht, 
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 die Bescheinigungen über Dauer und Art der bisher im Inland oder Ausland 
ausgeübten beruflichen Tätigkeiten als Lehrkraft, 

 ein Motivationsschreiben in deutscher Sprache nach § 12 Absatz 6 des Bremi-
schen Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes, aus dem die Ernsthaftigkeit 
hervorgeht, in Bremen als Lehrkraft tätig werden zu wollen, und 

 eine Erklärung in deutscher Sprache, ob und gegebenenfalls mit welchem Er-
gebnis die antragstellende Person in einem anderen Bundesland der Bundes-
republik Deutschland einen entsprechenden Antrag gestellt oder eine Aus-
gleichsmaßnahme gemäß § 7 absolviert hat. 

Die Unterlagen nach Nummer 2 bis 5 sind in Form von Originalen oder beglaubig-
ten Kopien vorzulegen. Weitere Unterlagen, die für die Feststellung der Gleichwertig-
keit erforderlich sind, können vom Staatlichen Prüfungsamt nachgefordert werden.  

(2) Von den Nachweisen gemäß Absatz 1 Nummer 3, 4 und 5 sind Übersetzungen 
in deutscher Sprache beizubringen. Sofern es für die Anerkennung erforderlich ist, 
kann das Staatliche Prüfungsamt auch für die übrigen Nachweise Übersetzungen in 
deutscher Sprache verlangen. Die Übersetzungen sind von einer öffentlich bestellten 
oder beeidigten Dolmetscherin oder Übersetzerin oder von einem öffentlich bestellten 
oder beeidigten Dolmetscher oder Übersetzer zu erstellen. 

(3) Bestehen begründete Zweifel an der Echtheit oder der inhaltlichen Richtigkeit 
der vorgelegten Nachweise, kann das Staatliche Prüfungsamt die antragstellende 
Person auffordern, weitere geeignete Nachweise innerhalb einer bestimmten Frist 
beizubringen. 

(4) Kann die antragstellende Person die Nachweise nach Absatz 1 aus nicht selbst 
zu vertretenden Gründen nicht oder nur teilweise beibringen oder ist das Beibringen 
der entsprechenden Unterlagen mit einem unangemessenen zeitlichen und sachli-
chen Aufwand verbunden, veranlasst das Staatliche Prüfungsamt die Feststellung 
der maßgeblichen beruflichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen der antrag-
stellenden Person gemäß § 14 des Bremischen Berufsqualifikationsfeststellungsge-
setzes durch sonstige geeignete Verfahren nach Absatz 5. Jede Ausgleichsmaß-
nahme wird dann benotet. Die antragstellende Person hat die Richtigkeit der berufs-
bezogenen Angaben und die Gründe, die dem Beibringen der Unterlagen entgegen-
stehen, eidesstattlich zu versichern. 

(5) Sonstige geeignete Verfahren umfassen mindestens eine in deutscher Spra-
che schriftlich vorbereitete Unterrichtspraktische Prüfung mit anschließendem Prü-
fungsgespräch gemäß § 7 des Bremischen Ausbildungsgesetzes für Lehrämter für 
jedes Unterrichtsfach, für das die ausländische Lehrkräfteberufsqualifikation erwor-
ben wurde. Dieses Fach muss ein Ausbildungsfach im Land Bremen gemäß § 2 Ab-
satz 1 sein. Die Verfahren nach Satz 1 werden vom Staatlichen Prüfungsamt organi-
siert und vom Landesinstitut für Schule durchgeführt. Sie gelten als erfolgreich absol-
viert, wenn die erbrachten Leistungen mit „bestanden“ bewertet wurden. „Bestanden“ 
bedeutet das Erbringen mindestens ausreichender Leistungen. Die Note „ausrei-
chend“ geht in weitere Bewerbungsverfahren für Ausgleichsmaßnahmen ein. 

(6) Dem Staatlichen Prüfungsamt steht für die Informationsbereitstellung und die 
elektronische Verfahrensabwicklung das Portal des Einheitlichen Ansprechpartners 
im Sinne des Bremischen Gesetzes über Einheitliche Ansprechpartner und über die 
europäische Verwaltungszusammenarbeit zur Verfügung.  
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§ 4 

Feststellung der Gleichwertigkeit 

(1) Das Staatliche Prüfungsamt stellt bei Erfüllung der Voraussetzungen gemäß 
§ 2 Absatz 1 durch Bescheid die Gleichwertigkeit der im Ausland erworbenen Lehr-
kräfteberufsqualifikation der antragstellenden Person mit der Befähigung für ein Lehr-
amt gemäß § 1 des Bremischen Ausbildungsgesetzes für Lehrämter fest. 

(2) Erfolgt keine Feststellung gemäß Absatz 1, stellt das Staatliche Prüfungsamt 
durch Bescheid fest, welche wesentlichen Qualifikationsunterschiede einer Gleich-
wertigkeit der ausländischen Lehrkräfteberufsqualifikation mit einer Befähigung für 
ein Lehramt gemäß dem Bremischen Ausbildungsgesetz für Lehrämter entgegenste-
hen und wie die festgestellten Unterschiede nach § 7 ausgeglichen werden können. 
Weiterhin stellt das Staatliche Prüfungsamt fest, ob nach § 2 Absatz 2 eine Lehrbefä-
higung in einem Fach anerkannt werden kann und welche lehramtsbezogenen Quali-
fizierungsmaßnahmen nach § 7 dafür erforderlich sind. Der Bescheid enthält insbe-
sondere 

 die Feststellung der im Ausland erworbenen Lehrkräfteberufsqualifikation, 

 die Zuordnung der im Ausland erworbenen Lehrkräfteberufsqualifikation zu ei-
nem Lehramt nach § 1 des Bremischen Ausbildungsgesetzes für Lehrämter, 

 die Feststellung der Gleichwertigkeit oder der bestehenden wesentlichen Qua-
lifikationsunterschiede, 

 die Feststellung der möglichen Ausgleichsmaßnahmen nach § 7, sofern erfor-
derlich unter Berücksichtigung der lehramtsbezogenen Qualifizierungsmaß-
nahme für den Erwerb der Lehrbefähigung in einem Fach nach § 7 Absatz 1 
Satz 3, 

 die Feststellung, ob eine Lehrbefähigung in einem Fach anerkannt werden 
kann, sowie nach § 2 Absatz 2 Satz 3 ob dafür lehramtsbezogene Qualifizie-
rungsmaßnahmen erforderlich sind.  

(3) Nach erfolgreich absolvierter Ausgleichsmaßnahme zur Erreichung der Gleich-
wertigkeit der ausländischen Lehrkräfteberufsqualifikation mit der Befähigung zu ei-
nem Lehramt gemäß § 1 des Bremischen Ausbildungsgesetzes für Lehrämter oder 
erfolgreich absolvierter lehramtsbezogener Qualifizierungsmaßnahme zum Erwerb 
der Lehrbefähigung in einem Fach ergeht ein weiterer Bescheid zur Feststellung der 
hiermit erreichten Berufsqualifikation. Er enthält den Hinweis, dass der Bescheid kei-
nen Anspruch auf Einstellung begründet. 

(4) Die Feststellungen nach den Absätzen 1 und 2 müssen unter Berücksichtigung 
der Ausbildungsmöglichkeiten für ein Lehramt in Bremen erfolgen und sind in der Re-
gel unter Berücksichtigung eines Gutachtens der Zentralstelle für ausländisches Bil-
dungswesen zu treffen. 

(5) Hat die für die Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen zuständige 
Stelle eines anderen Bundeslandes der Bundesrepublik Deutschland die Anerken-
nung einer ausländischen Lehrkräfteberufsqualifikation und die Gleichwertigkeit mit 
der Befähigung für ein Lehramt nach dem jeweiligen Landesrecht durch Bescheid 
festgestellt, bedarf es keiner erneuten Feststellungsprüfung nach dieser Verordnung. 
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(6) Der Antrag ist abzulehnen, wenn 

 keine Feststellungen nach Absatz 2 Nummer 3 bis 5 getroffen werden, 

 die Nachweise gemäß § 3 Absatz 1 trotz Aufforderung durch das Staatliche 
Prüfungsamt und trotz schriftlichen Hinweises auf die Rechtsfolge gemäß § 15 
Absatz 3 des Bremischen Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes nicht in-
nerhalb einer angemessenen Frist vollständig beigebracht werden,  

 ein entsprechender Antrag bereits von derselben oder einer anderen Behörde 
bestands- oder rechtskräftig abgelehnt worden ist, es sei denn, die Vorausset-
zungen haben sich zwischenzeitlich geändert,  

 eine Ausgleichsmaßnahme für das entsprechende Lehramt in Bremen bereits 
in einem anderen Bundesland der Bundesrepublik absolviert wurde, oder 

 die antragstellende Person wegen schwerwiegender beruflicher Verfehlungen 
oder Straftaten für den Zugang zur Berufstätigkeit als Lehrkraft im Land Bre-
men nicht geeignet ist. 

§ 5 

Verfahren 

(1) Das Staatliche Prüfungsamt bestätigt gegenüber der antragstellenden Person 
innerhalb der Frist von einem Monat den Eingang des Antrags gemäß § 13 Absatz 2 
des Bremischen Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes und der ihm beigefügten 
Nachweise. In der Empfangsbestätigung ist das Eingangsdatum des Antrags mitzu-
teilen sowie auf die Frist gemäß Absatz 2 und die Voraussetzungen für den Beginn 
des Fristlaufs hinzuweisen. Sind die gemäß § 3 beizubringenden Nachweise unvoll-
ständig, teilt das Staatliche Prüfungsamt innerhalb der Frist gemäß Satz 1 der an-
tragstellenden Person mit, welche Nachweise noch beizubringen sind. Die Mitteilung 
enthält den Hinweis auf den Fristlauf gemäß Absatz 2, der erst nach Eingang aller 
beizubringenden Nachweise beginnt. 

(2) Das Staatliche Prüfungsamt entscheidet über die Anerkennung und trifft die 
Feststellungen gemäß § 4 Absatz 1 und 2 innerhalb der Frist von drei Monaten. Der 
Fristlauf beginnt nach dem Eingang aller geforderten Nachweise. Sie kann einmal 
angemessen verlängert werden, wenn dies wegen der Besonderheiten der Angele-
genheit gerechtfertigt ist. Soweit die Lehrkräfteberufsqualifikation in einem Mitglied-
staat der Europäischen Union oder in einem durch Abkommen gleichgestellten Staat 
erworben oder anerkannt wurde, beträgt die Fristverlängerung gemäß Satz 3 höchs-
tens einen Monat. Die Fristverlängerung ist der antragstellenden Person rechtzeitig 
schriftlich mitzuteilen und ihr gegenüber zu begründen. 

(3) Im Fall des § 3 Absätze 3 und 4 und des § 4 Absatz 6 Nummer 2 ist der Frist-
lauf gemäß Absatz 2 bis zum Ablauf der vom Staatlichen Prüfungsamt festgelegten 
Frist gehemmt. 

(4) Das Staatliche Prüfungsamt sorgt für den regelmäßigen Informationsaustausch 
mit den Institutionen, die für die Durchführung der jeweiligen Ausgleichsmaßnahme 
verantwortlich sind. 
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§ 6 

Mitwirkungspflichten 

(1) Die antragstellende Person ist verpflichtet, alle Nachweise gemäß § 3 dem 
Staatlichen Prüfungsamt vorzulegen sowie alle dazu erforderlichen Auskünfte zu er-
teilen. 

(2) Kommt die antragstellende Person ihrer Mitwirkungspflicht nicht nach und wird 
dadurch die Bearbeitung des Vorgangs erheblich erschwert, kann das Staatliche Prü-
fungsamt ohne weitere Ermittlungen entscheiden. Dies gilt entsprechend, wenn die 
antragstellende Person in anderer Weise die Bearbeitung des Vorgangs erheblich er-
schwert. 

(3) Der Antrag kann vom Staatlichen Prüfungsamt wegen fehlender oder nicht 
ausreichender Mitwirkung nur abgelehnt werden, nachdem die antragstellende Per-
son auf die Folge schriftlich hingewiesen worden ist und der Mitwirkungspflicht nicht 
innerhalb einer angemessenen Frist nachgekommen wurde. 

Teil 2  

Ausgleichsmaßnahmen  

Abschnitt 1  

Allgemeine Bestimmungen 

§ 7 

Ausgleichsmaßnahmen 

(1) Als Ausgleichsmaßnahmen sind ein Anpassungslehrgang und eine Eignungs-
prüfung vorzuhalten. Der Anpassungslehrgang ist berufspraktisch ausgerichtet, kann 
mit einer wissenschaftlichen Zusatzausbildung einhergehen und dauert insgesamt 
höchstens drei Jahre. Die lehramtsbezogene Qualifizierungsmaßnahme zum Erwerb 
einer Lehrbefähigung in einem Fach umfasst Anteile des Anpassungslehrgangs.  

(2) Der Umfang der Ausgleichsmaßnahmen richtet sich nach dem Erfordernis des 
Ausgleichs der wesentlichen Unterschiede zwischen der ausländischen Lehrkräfte-
berufsqualifikation und der Befähigung für ein Lehramt gemäß dem Bremischen Aus-
bildungsgesetz für Lehrämter.  

(3) Die antragstellende Person hat das Wahlrecht zwischen einem Anpassungs-
lehrgang und einer Eignungsprüfung. Dieses Wahlrecht besteht nur dann nicht, wenn 
eine wissenschaftliche Zusatzqualifikation in mindestens einem kompletten Unter-
richtsfach erforderlich ist. Eine Änderung der Wahl der Ausgleichsmaßnahme ist 
nach Antragstellung nur unter den in § 33 Absatz 2 genannten Voraussetzungen 
möglich. 

(4) Kann die antragstellende Person sowohl über eine Ausgleichsmaßnahme die 
wesentlichen Unterschiede zu einer Lehramtsqualifikation ausgleichen als auch über 
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eine anteilige lehramtsbezogene Qualifizierungsmaßnahme eine Lehrbefähigung in 
einem Fach erreichen, kann sie zwischen beiden Maßnahmen wählen und auch 
nacheinander beide Maßnahmen absolvieren. 

(5) Es ist sicherzustellen, dass die antragstellende Person innerhalb von sechs 
Monaten nach Ausübung des Wahlrechts gemäß Absatz 3 die Möglichkeit hat, die 
Eignungsprüfung, sofern diese gewählt wurde, abzulegen.  

(6) Voraussetzung für das Unterrichten der Schülerinnen und Schüler sind nach 
§ 3 Absatz 5 des Bremischen Ausbildungsgesetzes für Lehrämter deutsche Sprach-
kompetenzen auf dem Niveau C2 des Gemeinsamen europäischen Referenzrah-
mens für Sprachen. Dies gilt auch für Lehrkräfte, die Unterricht im Fach Deutsch oder 
in den modernen Fremdsprachen erteilen sollen. Davon abweichend ist Vorausset-
zung für die Aufnahme einer Ausgleichsmaßnahme oder einer lehramtsbezogenen 
Qualifizierungsmaßnahme zunächst der Nachweis über deutsche Sprachkenntnisse 
mindestens auf dem Niveau C1 des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens 
für Sprachen, soweit die Hochschulzugangsberechtigung nicht an einer deutschspra-
chigen Schule erworben wurde. Soweit eine wissenschaftliche Zusatzausbildung er-
forderlich ist, richtet sich die Zulassung zu der jeweiligen Maßnahme nach den hierzu 
getroffenen Bestimmungen der Universität. Die an einer Ausgleichsmaßnahme oder 
an einer lehramtsbezogenen Qualifizierungsmaßnahme teilnehmende Person muss 
sich selbständig in dieser Zeit begleitend weiterbilden, um das Niveau nach Satz 1 zu 
erreichen. Deutsche Sprachkompetenzen sind kein Kriterium für die Bewertung der 
Gleichwertigkeit nach § 2. 

(7) Wird bekannt, dass eine an einer Ausgleichsmaßnahme teilnehmende Person 
verschwiegen hat, dass sie oder er bereits in einem anderen Bundesland eine ent-
sprechende Ausgleichsmaßnahme begonnen oder absolviert hat, endet die Aus-
gleichsmaßnahme umgehend ohne Abschluss. 

§ 7a 

Prüfungsersatzleistungen und Unterrichtsprobenersatzleistungen 

(1) Können wegen schwerwiegender Maßnahmen des Infektionsschutzes oder 
wegen vergleichbarer Notsituationen unterrichtspraktische Prüfungen in schulischen 
Lerngruppen und das Prüfungsgespräch nach § 14 nicht oder nicht im geforderten 
Mindestumfang durchgeführt werden, sind für beide Prüfungsteile Prüfungsersatzleis-
tungen zu erbringen. Die Prüfungsersatzleistungen müssen geeignet sein, die inhalt-
lichen Prüfungsanforderungen nach den §§ 14 bis 17 und die Notengebung nach 
§ 19 Absatz 3 angemessen abzubilden. 

(2) Können wegen schwerwiegender Maßnahmen des Infektionsschutzes oder 
wegen vergleichbarer Notsituationen Unterrichtsproben in schulischen Lerngruppen 
nach § 36 nicht oder nicht im geforderten Mindestumfang durchgeführt werden, sind 
Unterrichtsprobenersatzleistungen zu erbringen. Die Unterrichtsprobenersatzleistun-
gen müssen geeignet sein, die inhaltlichen Anforderungen nach § 36 angemessen 
abzubilden. 
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(3) Die Durchführung der Prüfungsersatzleistungen im Rahmen der Eignungsprü-
fung nach Absatz 1 und der Unterrichtsprobenersatzleistungen im Rahmen des An-
passungslehrgangs nach Absatz 2 sind sicherzustellen. 

(4) Die Senatorin für Kinder und Bildung trifft die Entscheidungen über die je nach 
Dauer der Maßnahmen des Infektionsschutzes erforderlichen Ersatzleistungen nach 
Absatz 1 und 2. 

§ 8  

Zuständigkeit  

(1) Für die Durchführung des berufspraktischen Teils des Anpassungslehrgangs 
ist das Landesinstitut für Schule, für die Durchführung des wissenschaftlichen Teils 
des Anpassungslehrgangs ist die Universität Bremen zuständig. Satz 1 gilt entspre-
chend für die lehramtsbezogene Qualifizierungsmaßnahme nach § 7 Absatz 1 
Satz 3. 

(2) Für das Verfahren, die Organisation und die Durchführung der Eignungsprü-
fung ist das Staatliche Prüfungsamt zuständig. Es stellt die Umsetzung von § 7 Ab-
satz 5 sicher. Das Landesinstitut für Schule nimmt die Eignungsprüfung ab.  

§ 9  

Zulassung 

(1) Die Bewerbung auf Teilnahme an einer Ausgleichsmaßnahme oder an einer 
lehramtsbezogenen Qualifizierungsmaßnahme nach § 7 Absatz 1 Satz 3 ist an die 
jeweils zuständige Institution nach § 8 zu richten. Der Bewerbung sind die Kopie des 
Bescheides nach § 4 Absatz 2, der Nachweis über deutsche Sprachkenntnisse ge-
mäß § 7 Absatz 6 sowie ein erweitertes Führungszeugnis beizufügen 

(2) Wählt die antragstellende Person die Eignungsprüfung, bestimmt das Staatli-
che Prüfungsamt die Schule, an der die Eignungsprüfung abgelegt wird. Es teilt der 
antragstellenden Person in der Regel innerhalb von 4 Wochen nach Bewerbungsein-
gang den Prüfungstermin und die dafür bestimmte Schule schriftlich mit.  

(3) Wählt die antragstellende Person den Anpassungslehrgang, gilt die Bewer-
bung für den nächstfolgenden Einstellungstermin. Unvollständige Bewerbungen wer-
den nicht berücksichtigt. 

(4) Die Zulassung zur wissenschaftlichen Zusatzausbildung folgt den Bestimmun-
gen der Universität.  

(5) Die Bewerbungsfrist für den berufspraktischen Anpassungslehrgang wird vom 
Landesinstitut für Schule festgelegt. Liegen für den berufspraktischen Anpassungs-
lehrgang mehr zu berücksichtigende Bewerbungen vor, als Plätze verfügbar sind, 
werden die Plätze entsprechend der Bestimmungen zur Aufnahme in den Vorberei-
tungsdienst vergeben.  
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(6) Für die Dauer des berufspraktischen Anpassungslehrgangs oder der lehramts-
bezogenen Qualifizierungsmaßnahme gemäß § 7 Absatz 1 Satz 4, die Anteile des 
berufspraktischen Anpassungslehrgangs umfasst, wird ein befristeter Arbeitsvertrag 
geschlossen. Teilnehmende Personen haben Anspruch auf Vergütung in Höhe der 
Anwärterbezüge für das jeweilige Lehramt, das mit dem Anpassungslehrgang ange-
strebt wird.  

Abschnitt 2  

Eignungsprüfung 

§ 10  

Hospitation 

(1) Die teilnehmende Person hat die Möglichkeit, als Praktikantin oder Praktikant 
vor dem Prüfungstermin bis zu vier Wochen in der Schule zu hospitieren, in der sie 
die Eignungsprüfung ablegen wird. Der Zeitraum zwischen Hospitation und Eig-
nungsprüfung soll drei Wochen nicht überschreiten.  

(2) In der Bewerbung für die Eignungsprüfung hat die teilnehmende Person mitzu-
teilen, ob sie von der Möglichkeit der Hospitation Gebrauch machen möchte.  

§ 11  

Prüfungsmaßstab 

(1) Durch die Eignungsprüfung wird festgestellt, ob die teilnehmende Person die 
beruflichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen besitzt, um den Beruf in dem 
angestrebten Lehramt auszuüben. Es ist zu berücksichtigen, dass die teilnehmende 
Person bereits über eine im Ausland erworbene Lehrkräfteberufsqualifikation verfügt.  

(2) Die Eignungsprüfung erstreckt sich nur auf Bereiche, die von den Befähigungs-
nachweisen der teilnehmenden Person nicht abgedeckt werden.  

§ 12  

Prüfungskommission 

(1) Das Staatliche Prüfungsamt bestellt für jede teilnehmende Person die Mitglie-
der der für sie oder ihn zuständigen Prüfungskommission.  

(2) Einer Prüfungskommission gehören mit Stimmrecht an: 

 als Vorsitzende oder Vorsitzender eine Vertreterin oder ein Vertreter der Sena-
torin für Kinder und Bildung oder eine von dieser beauftragte Person mit der 
Befähigung für ein Lehramt mit dem Schwerpunkt, für das die teilnehmende 
Person geprüft wird, oder mit einer vergleichbaren Befähigung, 
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 jeweils eine Prüferin oder ein Prüfer gemäß Absatz 3, die oder der zuständig 
ist für jeweils eine Unterrichtspraktische Prüfung, für die schriftliche Planung 
und das dazugehörige Prüfungsgespräch, 

 die Leiterin oder der Leiter der Schule, an der die Unterrichtspraktische Prü-
fung stattfindet oder ein von ihr oder ihm beauftragtes Mitglied des Kollegi-
ums. Sie oder er soll für die Stufe zuständig sein, für die die teilnehmende 
Person die Eignungsprüfung ablegt. 

(3) Prüferinnen oder Prüfer kraft Amtes sind Ausbilderinnen und Ausbilder des 
Landesinstituts für Schule mit der Befähigung für ein Lehramt mit dem Schwerpunkt 
und dem Fach, für das die teilnehmende Person geprüft wird, oder mit einer ver-
gleichbaren Befähigung mit dem betreffenden Fach. 

(4) Ist ein Mitglied der Prüfungskommission verhindert, bestellt das Staatliche Prü-
fungsamt eine Person als Vertretung. Im Ausnahmefall kann ein Prüfungskommissi-
onsmitglied als Vertretung bestellt werden. 

(5) Die Senatorin für Kinder und Bildung kann Beobachterinnen oder Beobachter 
zu allen Prüfungen einschließlich der sich anschließenden Beratungen entsenden. 

§ 13 

Prüfungstermin 

Die Prüfungsteile und das Thema der Unterrichtspraktischen Prüfung werden der 
teilnehmenden Person neun Tage vor dem Prüfungstag vom Staatlichen Prüfungs-
amt mitgeteilt. Bei zwei Unterrichtspraktischen Prüfungen verlängert sich der Vorbe-
reitungszeitraum um eine weitere Woche.  

§ 14 

Prüfungsteile  

(1) Die Eignungsprüfung umfasst folgende Teile: 

 die schriftliche Planung einer Unterrichtsreihe und der in dieser Reihe durchzu-
führenden Unterrichtsstunde; bei zwei durchzuführenden Unterrichtsstunden 
sind entsprechend schriftliche Planungen für zwei Unterrichtsreihen mit jeweils 
einer Unterrichtsstunde anzufertigen, 

 die Unterrichtspraktische Prüfung in dem anzuerkennenden Fach oder jeweils 
eine Unterrichtspraktische Prüfung in den anzuerkennenden Fächern des an-
gestrebten Lehramtes mit einer Mindestdauer pro Fach von 45 Minuten und 
Maximaldauer von 60 Minuten, 

 jeweils ein 45- bis 60-minütiges Prüfungsgespräch im Anschluss an jede Un-
terrichtspraktische Prüfung.  

(2) Die Unterrichtspraktischen Prüfungen und die dazu gehörigen Prüfungsgesprä-
che sollen möglichst an einem Tag stattfinden.  

(3) Die schriftliche Planung und das Prüfungsgespräch sind in deutscher Sprache 
abzulegen, die Unterrichtspraktische Prüfung ist, abgesehen vom Unterricht in einer 
Fremdsprache, in deutscher Sprache durchzuführen.  
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(4) Alle Prüfungsteile werden am Prüfungstag bewertet, das Ergebnis wird der teil-
nehmenden Person am Ende des Tages mündlich mitgeteilt.  

(5) Das Staatliche Prüfungsamt kann als Zuhörerinnen oder Zuhörer bei der Unter-
richtspraktischen Prüfung und dem Prüfungsgespräch zulassen: 

 Personen, die eine entsprechende Prüfung abzulegen beabsichtigen, sofern 
die teilnehmende Person nicht der Anwesenheit widerspricht, 

 andere Personen, die ein dienstliches Interesse an der Teilnahme haben. 

Die Zuhörerinnen und Zuhörer sind zur Verschwiegenheit verpflichtet. An der Bera-

tung und der Mitteilung des Prüfungsergebnisses dürfen Zuhörerinnen und Zuhörer 

nicht teilnehmen.  

§ 15 

Schriftliche Planung einer Unterrichtsreihe und einer Unterrichtsstunde 

(1) Die schriftliche Planung einer Unterrichtsreihe und der in dieser Reihe durchzu-
führenden Unterrichtsstunde hat den Umfang von 4 bis 6 Seiten; bei zwei durchzu-
führenden Unterrichtsstunden beträgt der Gesamtumfang der zwei schriftlichen Pla-
nungen 8 bis 10 Seiten.  

(2) Die jeweilige schriftliche Planung ist zwei Werktage vor Beginn der Unterrichts-
praktischen Prüfung in Absprache mit dem Landesinstitut für Schule abzugeben.  

(3) Die teilnehmende Person hat die schriftliche Planung der Unterrichtsreihe und 
der in dieser Reihe durchzuführenden Unterrichtsstunde selbstständig vorzubereiten. 

§ 16 

Unterrichtspraktische Prüfung 

(1) Das Thema für die Unterrichtspraktische Prüfung wird nach Abstimmung zwi-
schen der Schulleitung und den zuständigen Prüferinnen oder Prüfern festgelegt.  

(2) Die teilnehmende Person hat die Unterrichtspraktische Prüfung selbstständig 
vorzubereiten. 

§ 17 

Prüfungsgespräch 

Das Prüfungsgespräch nimmt Bezug auf die Unterrichtspraktische Prüfung, bein-
haltet die Reflexion der teilnehmenden Person über die eigene Unterrichtspraxis und 
umfasst vor allem Fragen zu den fachdidaktischen Grundlagen einer Unterrichtspla-
nung und Durchführung sowie zu rechtlichen Voraussetzungen der Arbeit in Schulen 
im Land Bremen. 
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§ 18 

Bewertung 

(1) Die Prüfungskommission bewertet die Prüfungsleistungen in jedem Prüfungs-
teil.  

(2) Die Prüfungskommission entscheidet mit Stimmenmehrheit. Bei Stimmen-
gleichheit entscheidet der Prüfungsvorsitz. 

(3) Die Mitglieder der Prüfungskommission sind bei der Beurteilung der Prüfungs-
leistungen an die ländergemeinsamen Vereinbarungen zu den Standards der Lehr-
amtsausbildung gebunden. Sie sind zur Verschwiegenheit über alle mit der Prüfung 
zusammenhängenden Vorgänge, Beratungen und Schriftstücke verpflichtet.  

§ 19 

Prüfungsergebnis  

(1) Die Prüfung gilt als bestanden, wenn alle Prüfungsteile mit „bestanden“ bewer-
tet wurden. „Bestanden“ bedeutet das Erbringen mindestens ausreichender Leistun-
gen.  

(2) Abweichend von Absatz 1 ist für jeden Prüfungsteil im Rahmen der Bewertung 
dann eine differenzierte Benotung vorzunehmen, wenn aus den eingereichten Unter-
lagen keine Benotung der ausländischen Lehrkräfteberufsqualifikation zu entnehmen 
ist.  

(3) Sofern nach Absatz 2 Noten vergeben werden, ist folgendermaßen zu verfah-
ren: 

 Die einzelnen Prüfungsleistungen sind nach folgender Notenskala zu bewer-
ten: 

sehr gut (1) = eine hervorragende Leistung, 

gut (2) = eine Leistung, die über den durchschnittlichen Anforderungen liegt, 

befriedigend (3) = eine Leistung, die in jeder Hinsicht durchschnittlichen Anfor-
derungen entspricht, 

ausreichend (4) = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderun-
gen genügt, 

nicht ausreichend (5) = eine Leistung, die den Anforderungen nicht mehr ge-
nügt. 

 Die rechnerische Zusammenstellung der Einzelbewertungen der Prüfungs-
kommissionsmitglieder zu Gesamtbewertungen entspricht folgenden Noten: 

1,0 „mit Auszeichnung bestanden“, 

1,1 bis 1,4 „sehr gut bestanden“, 

1,5 bis 2,4 „gut bestanden“, 

2,5 bis 3,4 „befriedigend bestanden“, 

3,5 bis 4,4 „bestanden“, 
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über 4,4 „nicht bestanden“. 

Bei diesen Ergebnissen wird nur die erste Dezimalzahl hinter dem Komma be-
rücksichtigt, alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 

 Die Gesamtnote ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel aus der jeweils ein-
fachen Gewichtung der schriftlichen Planung und der jeweils doppelten Ge-
wichtung der Unterrichtspraktischen Prüfung und des Prüfungsgespräches. 
Bei Prüfungen in zwei Fächern ist entsprechend zu verfahren.  

§ 20 

Zeugnis und Bescheinigung  

(1) Über die bestandene Prüfung erhält die teilnehmende Person ein Zeugnis. 

(2) Hat die teilnehmende Person die Prüfung nicht bestanden, erhält sie eine Be-
scheinigung.  

(3) Das Staatliche Prüfungsamt stellt das Zeugnis oder die Bescheinigung aus. Als 
Datum ist der Prüfungstag einzusetzen.  

§ 21 

Wiederholung der Eignungsprüfung 

Hat die teilnehmende Person die Eignungsprüfung nicht bestanden, so darf sie 
diese einmal innerhalb von drei Jahren wiederholen. Das Staatliche Prüfungsamt legt 
dafür einen neuen Prüfungstermin fest. 

§ 22 

Niederschriften 

(1) Niederschriften über die schriftliche Planung sowie die jeweilige Unterrichts-
praktische Prüfung und das dazugehörige Prüfungsgespräch sind so anzufertigen, 
dass die Ergebnisse der Beratungen ersichtlich und nachvollziehbar sind.  

(2) In die Niederschriften sind aufzunehmen: 

 die Namen der jeweils anwesenden Mitglieder der Prüfungskommission, 

 die Prüfungsteile, 

 Rückmeldungen der Mitglieder der Prüfungskommission zu der schriftlichen 
Planung der Unterrichtsreihe und der Unterrichtsstunde, 

 bei der Unterrichtspraktischen Prüfung das Thema der Unterrichtsreihe, das 
Thema der Unterrichtsstunde und der Ablauf der Unterrichtsstunde, 

 beim Prüfungsgespräch Themenbereiche, Inhalt und Dauer (Beginn der Prü-
fung, Ende des Prüfungsgespräches, Ende des Notenfindungsgespräches) 
und 

 die Bewertung oder Benotung aller Prüfungsteile sowie die Feststellung der 
Gesamtbewertung.  
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(3) Die Niederschriften sind von einem Mitglied der Prüfungskommission anzuferti-
gen.  

(4) Jede Niederschrift ist von der oder dem Vorsitzenden und den bei der Prüfung 
anwesenden weiteren Mitgliedern der Prüfungskommission zu unterschreiben.  

§ 23 

Prüfungsakte 

(1) Das Staatliche Prüfungsamt legt für jede teilnehmende Person eine Prüfungs-
akte an. 

(2) In die Prüfungsakte sind aufzunehmen: 

 jede schriftliche Planung einer Unterrichtsreihe und Unterrichtsstunde, 

 die Bewertung jeder schriftlichen Planung, 

 die Bewertung jeder Unterrichtspraktischen Prüfung, 

 die Bewertung jedes dazugehörigen Prüfungsgespräches,  

 die Feststellung der Gesamtbewertung und 

 die Niederschriften über alle Besprechungen der Prüfungskommission zu den 
einzelnen Prüfungsteilen und zur Feststellung der Gesamtbewertung. 

(3) Die teilnehmende Person hat das Recht, innerhalb eines Jahres nach Bekannt-
gabe des Ergebnisses, ihre Prüfungsakte bei einer durch die zuständige Behörde be-
stimmten Stelle einzusehen.  

§ 24 

Versäumnis von Prüfungsterminen, Nichtabgabe von schriftlichen Planungen 

und Rücktritt von der Eignungsprüfung 

(1) Tritt die teilnehmende Person aus von ihr nicht zu vertretenden Gründen von 
der Eignungsprüfung oder einzelnen Prüfungsteilen zurück, so gilt die Prüfung als 
nicht abgelegt. Tritt die teilnehmende Person nach der Zulassung zur Prüfung von 
dieser zurück, ohne dass ein Fall nach Satz 1 vorliegt, so gilt die Prüfung als nicht 
bestanden. 

(2) Gibt die teilnehmende Person die schriftliche Planung aus von ihr zu vertreten-
den Gründen nicht fristgerecht ab, ist dieser Prüfungsteil mit „nicht bestanden“ oder 
mit der Note „nicht ausreichend“ zu bewerten. 

(3) Erscheint die teilnehmende Person aus von ihr zu vertretenden Gründen nicht 
oder nicht rechtzeitig zu dem Termin für die Unterrichtspraktische Prüfung oder für 
das Prüfungsgespräch oder nimmt sie den Termin nicht bis zum Ende wahr, gilt die 
Eignungsprüfung als nicht bestanden.  

(4) Will die teilnehmende Person einen von ihr nicht zu vertretenden Grund für das 
Versäumnis, die Nichtabgabe der schriftlichen Planung oder den Rücktritt geltend 
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machen, so muss dieser Grund dem den Vorsitz führenden Mitglied der Prüfungs-
kommission unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei 
Krankheit der antragstellenden Person ist ein ärztliches Attest und auf Verlangen der 
Prüfungskommission ein amtsärztliches Attest vorzulegen. Erkennt das den Vorsitz 
führende Mitglied der Prüfungskommission den Grund an, wird ein neuer Termin an-
beraumt. Die bereits vorliegenden Prüfungsergebnisse sind in diesem Fall anzurech-
nen. Wird der Grund nicht anerkannt, entscheidet die Prüfungskommission unverzüg-
lich über das weitere Verfahren. 

§ 25 

Ordnungsverstoß, Täuschung 

(1) Eine teilnehmende Person, die während einer Prüfungsleistung andere Perso-
nen oder die Prüferinnen oder Prüfer stört oder sonst erheblich gegen die Ordnung 
verstößt, kann von den anwesenden Prüferinnen oder Prüfern oder von den jeweili-
gen Aufsichtsführenden von der Fortsetzung der Prüfungsleistung ausgeschlossen 
werden, wenn sie ihr störendes Verhalten trotz Ermahnung fortsetzt. Die anwesen-
den Prüferinnen oder Prüfer oder die jeweiligen Aufsichtsführenden entscheiden mit 
Stimmenmehrheit; eine Stimmenthaltung ist nicht zulässig. Über das Vorkommnis 
wird ein Vermerk angefertigt, der unverzüglich dem den Vorsitz führenden Mitglied 
der Prüfungskommission vorgelegt wird. Vor Feststellung der Prüfungskommission, 
ob ein Ordnungsverstoß vorliegt, ist der antragstellenden Person Gelegenheit zur 
Stellungnahme zu geben. Stellt die Prüfungskommission einen Ordnungsverstoß 
nach Satz 1 fest, gilt die Prüfungsleistung als mit „nicht bestanden“ bewertet oder mit 
„nicht ausreichend“ benotet. Andernfalls ist der teilnehmenden Person Gelegenheit 
zu geben, die Prüfungsleistung noch während des laufenden Prüfungsverfahrens er-
neut zu erbringen. 

(2) Versucht die teilnehmende Person, das Ergebnis einer schriftlichen Planung, 
einer Unterrichtspraktischen Prüfung oder eines Prüfungsgespräches durch Täu-
schung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, fertigt eine 
anwesende Prüferin oder ein anwesender Prüfer hierüber einen Vermerk an. Die teil-
nehmende Person kann unbeschadet der Regelung in Absatz 1 die Prüfungsleistung 
fortsetzen und darf hiervon nicht ausgeschlossen werden. Der teilnehmenden Person 
ist Gelegenheit zur Stellungnahme über das Vorkommnis zu geben. Der Vermerk 
und die Stellungnahme sind unverzüglich der Prüfungskommission zur Entscheidung 
vorzulegen. Sie entscheidet mit Stimmenmehrheit; eine Stimmenthaltung ist nicht zu-
lässig. Stellt die Prüfungskommission einen Täuschungsversuch fest, ist die jeweilige 
Prüfungsleistung mit „nicht bestanden“ oder mit der Note „nicht ausreichend“ zu be-
werten. 

(3) Die Eignungsprüfung kann nur innerhalb einer Frist von fünf Jahren seit dem 
Tag der Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses für nicht bestanden erklärt werden. 
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Abschnitt 3  

Anpassungslehrgang 

Unterabschnitt 1  

Wissenschaftlicher Teil des Anpassungslehrgangs  

§ 26 

Dauer 

(1) Der wissenschaftliche Teil des Anpassungslehrgangs umfasst die gegebenen-
falls erforderliche wissenschaftliche Zusatzausbildung. Sind sowohl ein wissenschaft-
licher Teil als auch ein berufspraktischer Teil des Anpassungslehrgangs abzuleisten, 
soll vor Aufnahme des berufspraktischen Anpassungslehrgangs zuerst die wissen-
schaftliche Zusatzausbildung erfolgreich absolviert werden. Die Dauer der wissen-
schaftlichen Zusatzausbildung und die Dauer des berufspraktischen Anpassungs-
lehrgangs dürfen insgesamt die zugelassene Höchstdauer des Anpassungslehr-
gangs nach § 7 Absatz 1 nicht überschreiten. 

(2) Die wissenschaftliche Zusatzausbildung kann nicht vorzeitig beendet werden. 
Sie kann auf Antrag um maximal ein halbes Jahr verlängert werden, sofern dadurch 
die zugelassene Höchstdauer des Anpassungslehrgangs nicht überschritten wird. 

(3) Wird die wissenschaftliche Zusatzausbildung aus nicht von der teilnehmenden 
Person zu vertretenden Gründen für längere Zeit unterbrochen, ist sie um diese Zeit 
zu verlängern. Die Zeit der Unterbrechung wird auf die zugelassene Höchstdauer des 
Anpassungslehrgangs nicht angerechnet. 

(4) Die wissenschaftliche Zusatzausbildung kann vorzeitig von Amts wegen been-
det werden, wenn schwerwiegende Pflichtverletzungen der teilnehmenden Person 
oder sonstige allgemeine Entlassungsgründe der Fortführung entgegenstehen. 

§ 27 

Organisation und Durchführung 

(1) Die wissenschaftliche Zusatzausbildung wird von der Universität Bremen 
durchgeführt und verantwortet. 

(2) Je nach individuellem Qualifizierungsbedarf nach § 4 Absatz 2 umfasst die wis-
senschaftliche Zusatzausbildung fachwissenschaftliche und fachdidaktische Semi-
nare der lehramtsbezogenen Studiengänge. 

§ 28 

Ausgleich wesentlicher Unterschiede zum Lehramt an Grundschulen 

(1) Ist ein Unterrichtsfach zu studieren, so beträgt der Umfang 45 Credit Points. 
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(2) Sind zwei Unterrichtsfächer zu studieren, so beträgt der Gesamtumfang 60 bis 
zu 75 Credit Points. 

(3) Sind Anteile eines oder mehrerer Unterrichtsfächer zu studieren, so beträgt der 
Umfang jeweils bis zu 15 Credit Points.  

§ 29 

Ausgleich wesentlicher Unterschiede  

zum Lehramt an Gymnasien/Oberschulen  

und zum Lehramt an berufsbildenden Schulen 

(1) Ist ein Unterrichtsfach oder eine berufliche Fachrichtung zu studieren, so be-
trägt der Umfang 80 Credit Points. 

(2) Sind Anteile eines Unterrichtsfaches oder einer beruflichen Fachrichtung zu 
studieren, so beträgt der Umfang jeweils bis zu 40 Credit Points.  

§ 30 

Ausgleich wesentlicher Unterschiede zum Lehramt für Inklusive 

Pädagogik/Sonderpädagogik 

(1) Ist eine sonderpädagogische Fachrichtung zu studieren, so beträgt der Umfang 
30 Credit Points. 

(2) Sind Anteile einer sonderpädagogischen Fachrichtung zu studieren, so beträgt 
der Umfang bis zu 15 Credit Points. 

(3) Ist ein dem Lehramt an Grundschulen zugeordnetes Unterrichtsfach zu studie-
ren, so beträgt der Umfang 45 Credit Points. Sind Anteile des zugeordneten Unter-
richtsfaches zu studieren, so beträgt der Umfang bis zu 15 Credit Points. 

(4) Ist ein dem Lehramt an Gymnasien/Oberschulen zugeordnetes Unterrichtsfach 
zu studieren, so beträgt der Umfang 80 Credit Points. Sind Anteile des zugeordneten 
Unterrichtsfaches zu studieren, so beträgt der Umfang bis zu 40 Credit Points. Diese 
Möglichkeit besteht nur, wenn die Universität diese Qualifizierung innerhalb ihrer 
lehrkräftebildenden Studiengänge regulär vorsieht.  

§ 31 

Bewertung 

(1) Die wissenschaftliche Zusatzausbildung ist Gegenstand einer Bewertung und 
gilt als bestanden, wenn mindestens ausreichende Leistungen erbracht wurden.  

(2) Im Fall von § 3 Absatz 4 ist abweichend von Absatz 1 eine differenzierte Beno-
tung vorzunehmen.  

(3) Es gelten die hierzu getroffenen Bestimmungen der Universität.  
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§ 32 

Zeugnis und Bescheinigung 

(1) Über das Ergebnis der wissenschaftlichen Zusatzausbildung erhält die teilneh-
mende Person von der Universität Bremen ein Zeugnis.  

(2) Hat die teilnehmende Person die wissenschaftliche Zusatzausbildung nicht be-
standen, erhält sie eine Bescheinigung. 

Unterabschnitt 2  

Berufspraktischer Teil des Anpassungslehrgangs 

§ 33 

Dauer 

(1) Der berufspraktische Anpassungslehrgang dauert mindestens sechs Monate 
und höchstens 18 Monate.  

(2) Der Umfang der Anteile des berufspraktischen Anpassungslehrgangs zum Er-
werb einer Lehrbefähigung in einem Fach umfasst maximal neun Monate. 

(3) Der berufspraktische Anpassungslehrgang kann frühestens nach sechs Mona-
ten vorzeitig auf Antrag der teilnehmenden Person durch eine Eignungsprüfung be-
endet werden. Bei Nichtbestehen der Eignungsprüfung ist eine Wiederholung dieser 
Prüfung möglich, nicht jedoch eine Fortsetzung des berufspraktischen Anpassungs-
lehrgangs. 

(4) Wird der berufspraktische Anpassungslehrgang aus nicht von der teilnehmen-
den Person zu vertretenden Gründen für längere Zeit unterbrochen, ist er um diese 
Zeit zu verlängern. Die Zeit der Unterbrechung wird auf die zugelassene Höchst-
dauer des Anpassungslehrgangs nicht angerechnet. 

(5) Der berufspraktische Anpassungslehrgang kann vorzeitig von Amts wegen be-
endet werden, wenn schwerwiegende Pflichtverletzungen der teilnehmenden Person 
oder sonstige allgemeine Entlassungsgründe der Fortführung entgegenstehen. 

§ 34 

Organisation und Durchführung 

(1) Der berufspraktische Anpassungslehrgang umfasst: 

 fachdidaktische und bildungswissenschaftliche Seminare einschließlich der 
Einführung in das bremische Schulrecht, 

 Hospitationen im Unterricht, Unterricht unter Anleitung und selbstständigen 
Unterricht in der Schule.  
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(2) Die Qualifizierung erfolgt im Wesentlichen analog zur Ausbildung im Vorberei-
tungsdienst. Die fachdidaktischen und bildungswissenschaftlichen Seminare werden 
vom Landesinstitut für Schule durchgeführt.  

(3) Die Leitung des Landesinstituts für Schule übt Vorgesetztenfunktionen aus. Die 
betreuenden Fachleiterinnen oder FachIeiter sind vorbehaltlich der Rechte der Schul-
leitung weisungsberechtigt.  

§ 35 

Seminare und Unterricht 

(1) Die Teilnahme an den festgelegten Seminaren und Veranstaltungen des Lan-
desinstituts für Schule ist verbindlich. 

(2) Die Unterrichtsverpflichtung für Unterricht unter Anleitung, selbstständigen Un-
terricht und Hospitation umfasst für die Dauer des berufspraktischen Anpassungs-
lehrgangs insgesamt 12 Unterrichtsstunden pro Woche. Davon gibt die teilnehmende 
Person je nach individueller Kompetenzentwicklung nur in dem Fach oder in den Fä-
chern, in denen wesentliche Unterschiede zu einer Lehramtsbefähigung ausgegli-
chen werden müssen, wöchentlich 6 bis 10 Stunden selbstständigen Unterricht. 

(3) Die betreuenden Fachleiterinnen oder Fachleiter im Landesinstitut für Schule 
sowie schulische Mentorinnen oder Mentoren führen in erforderlichem Umfang Unter-
richtsbesuche mit anschließenden Beratungsgesprächen durch.  

§ 36 

Bewertung 

(1) Der berufspraktische Anpassungslehrgang ist Gegenstand einer Bewertung. Er 
gilt als bestanden, wenn die erbrachten Leistungen im Schulgutachten und im Ab-
schlussbericht des Landesinstituts für Schule mit „bestanden“ bewertet wurden. „Be-
standen“ bedeutet das Erbringen mindestens ausreichender Leistungen. 

(2) Die Schule erstellt ein Schulgutachten, das mit einer Bewertung abschließt. 
Dieses Schulgutachten ist mit der teilnehmenden Person zu besprechen, in Kopie 
auszuhändigen und dem Landesinstitut für Schule zu übermitteln.  

(3) Die Leiterin oder der Leiter des Landesinstituts für Schule erstellt am Ende des 
berufspraktischen Anpassungslehrgangs unter Einbeziehung der Bewertung aus 
dem Schulgutachten und unter Berücksichtigung je einer Unterrichtsprobe auf der 
Basis einer schriftlichen Unterrichtsplanung im jeweils anzuerkennenden Fach und 
eines jeweils daran anschließenden Reflexionsgespräches einen Abschlussbericht, 
der mit einer Gesamtbewertung abschließt. Im Falle zweier Unterrichtsproben in ins-
gesamt zwei Unterrichtsfächern sollen diese in verschiedenen Jahrgängen oder Jahr-
gangsstufen gehalten werden.  

(4) Im Fall von § 3 Absatz 4 ist abweichend von Absatz 1 eine differenzierte Beno-
tung vorzunehmen. Es ist nach § 19 Absatz 3 Nummer 1 und 2 zu verfahren. Die Ge-
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samtnote im Abschlussbericht ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel aus der je-
weils doppelten Gewichtung jeder Unterrichtsprobe und jedes Reflexionsgespräches 
sowie der einfachen Gewichtung des Schulgutachtens.  

(5) Ist zu erwarten, dass der berufspraktische Anpassungslehrgang nicht mit „be-
standen“ bewertet oder mit mindestens „ausreichend“ benotet werden kann, ist dar-
über zur Hälfte der Lehrgangsdauer ein schriftlich dokumentiertes Feedback- und 
Perspektivgespräch zu führen. An dem Feedback- und Perspektivgespräch beteiligt 
sind die Schulleitung, für die Durchführung des Anpassungslehrgangs Verantwortli-
che des Landesinstituts für Schule und die am Anpassungslehrgang teilnehmende 
Person, mit der die weiteren Qualifizierungsschritte schriftlich zu vereinbaren sind. 
Die teilnehmende Person kann eine Person ihres Vertrauens hinzuziehen, das Er-
gebnis des Gespräches ist schriftlich festzuhalten. Der berufspraktische Anpassungs-
lehrgang verlängert sich dadurch in der Regel nicht. Auf Antrag beim Landesinstitut 
für Schule kann er einmal um einen angemessenen Zeitraum verlängert werden, 
höchstens dabei für die Dauer eines halben Jahres unter den in § 33 Absatz 1 ge-
nannten Voraussetzungen.  

(6) Der berufspraktische Anpassungslehrgang kann nicht wiederholt werden. 

(7) Die Akten werden beim Landesinstitut für Schule geführt. In die Akte sind auf-
zunehmen: 

 die Bewertung jeder Unterrichtsprobe, 

 das Schulgutachten, 

 der Leistungsbericht.  

§ 37 

Zeugnis und Bescheinigung 

(1) Über das Ergebnis des berufspraktischen Anpassungslehrgangs erhält die teil-
nehmende Person vom Landesinstitut für Schule ein Zeugnis.   

(2) Hat die teilnehmende Person den berufspraktischen Anpassungslehrgang nicht 
bestanden, erhält sie eine Bescheinigung.  

Teil 3  

Sonstige Bestimmungen  

§ 38 

Übergangsbestimmungen 

Auf Anträge zur Anerkennung einer Lehramtsqualifikation oder einer Lehrkräfte-
qualifikation, die bis zum Ablauf des 13. Mai 2019 noch nicht beschieden sind, sind 
die Bestimmungen dieser Verordnung anzuwenden. Auf Ausgleichsmaßnahmen, die 
vor dem 14. Mai 2019 begonnen wurden, ist § 33 Absatz 3 anzuwenden.  

Beschlossen, Bremen, den XXX      Der Senat 
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§ 35 Seminare und Unterricht 

§ 36 Bewertung 

§ 37 Zeugnis und Bescheinigung 

Teil 3  
Sonstige Bestimmungen 

§ 38 Übergangsbestimmungen 

 

 

 

 

 

 

 Teil 1  
Anerkennungsverfahren 

  

§ 1 § 1 Zweck, Anwendungsbereich    

§ 1 Diese Verordnung gilt für die Feststellung der 
Gleichwertigkeit einer im Ausland erworbe-
nen Lehrkräfteberufsqualifikation mit der Be-
fähigung für ein Lehramt an Schulen in Bre-
men gemäß § 1 Absatz 1 des Bremischen 
Ausbildungsgesetzes für Lehrämter.  

  

§ 2 § 2 Voraussetzungen der Gleichwertigkeit   
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§ 2 (1) Voraussetzung für die Gleichwertigkeit ei-
ner im Ausland erworbenen Lehrkräfteberufs-
qualifikation mit einer Lehramtsqualifikation in 
Bremen ist, dass zwischen der für den Er-
werb der Lehrkräfteberufsqualifikation erfor-
derlichen Ausbildung im Ausbildungsstaat 
und der Ausbildung für das angestrebte Lehr-
amt nach den rechtlichen Bestimmungen des 
Landes Bremen keine wesentlichen Unter-
schiede bestehen. In Bremen richten sich die 
Fächer der lehramtsamtsbezogenen Studien-
gänge nach der Festlegung verbindlicher Fä-
cherkombinationsmöglichkeiten für ein Lehr-
amt im Bachelorstudium und im Masterstu-
dium - Master of Education gemäß § 4 Ab-
satz 5 Satz 3 des Bremischen Ausbildungs-
gesetzes für Lehrämter. Die Fächer der Lehr-
amtsausbildung im Vorbereitungsdienst rich-
ten sich nach dem Katalog der Prüfungsfä-
cher der Zweiten Staatsprüfung für das Lehr-
amt an öffentlichen Schulen gemäß § 2 Ab-
satz 4 der Ausbildungs- und Prüfungsverord-
nung für Lehrämter. Wesentliche Unter-
schiede liegen vor, wenn 
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 sich die Ausbildung und der dazu ge-
hörige Qualifikationsnachweis auf Fä-
cher bezieht, die sich wesentlich von 
denen unterscheiden, die im Land 
Bremen nach Satz 2 und 3 für die 
Lehramtsausbildung vorgeschrieben 
sind, oder  

 sich die Ausbildung für die Fächer, die 

a) den Fächern der lehramtsamtsbe-
zogenen Studiengänge,  

b) den Fächern im Vorbereitungs-
dienst oder 

c) beiden Fächerarten  

nach Satz 2 und 3 entsprechen, we-
sentlich von den in Bremen vorge-
schriebenen Inhalten der Ausbildung 
und der Ausbildungsdauer gemäß 
dem Bremischen Ausbildungsgesetz 
für Lehrämter unterscheidet, sodass 
berufliche Kenntnisse, Fähigkeiten 
und Kompetenzen für die Ausübung 
des Berufs in Bremen fehlen. 
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Die antragstellende Person kann diese Un-
terschiede durch sonstige Befähigungsnach-
weise, nachgewiesene einschlägige Berufs-
erfahrung oder sonstige nachgewiesene ein-
schlägige Qualifikationen ausgleichen.  

§ 2 (2) Im Rahmen der Prüfung der Gleichwertig-
keit mit einer Lehramtsqualifikation wird auch 
geprüft, ob eine Lehrbefähigung in einem 
einzelnen Fach festgestellt werden kann. 
Dies ist möglich, wenn 

 sich die Ausbildung und der dazu ge-
hörige Qualifikationsnachweis auf ein 
Fach nach Absatz 1 Satz 2 und 3 be-
ziehen,  

 die Ausbildung in diesem Fach sich 
nicht wesentlich nach Absatz 1 Num-
mer 2 von der Ausbildung für eine 
Lehramtsqualifikation unterscheidet 
und 

 die antragstellende Person ohne Ein-
schränkung qualifiziert ist, im Her-
kunftsland mit diesem Fach den Lehr-
kräfteberuf auszuüben. 
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Sofern wesentliche Abweichungen nach 
Nummer 2 festgestellt werden, die nicht 
durch sonstige Befähigungsnachweise, nach-
gewiesene einschlägige Berufserfahrung 
oder sonstige nachgewiesene einschlägige 
Qualifikationen ausgeglichen werden kön-
nen, wird der antragstellenden Person aufge-
zeigt, durch welche lehramtsbezogenen Qua-
lifizierungsmaßnahmen nach § 7 Absatz 1 
diese beseitigt werden können, um eine 
Lehrbefähigung in einem Fach zu erhalten.  

§ 3 § 3 Antragstellung, Nachweise   

§ 3 (1) Antragsberechtigt ist jede Person, die im 
Ausland eine Lehrkräfteberufsqualifikation er-
worben hat, die sie zur Ausübung dieses Be-
rufes im Ausland befähigt. Der Antrag auf An-
erkennung der Gleichwertigkeit einer im Aus-
land erworbenen Lehrkräfteberufsqualifika-
tion mit der Befähigung für ein Lehramt ge-
mäß § 1 des Bremischen Ausbildungsgeset-
zes für Lehrämter und damit zugleich auf 
Feststellung einer Lehrbefähigung in einem 
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Fach nach § 2 Absatz 2 ist von der antrag-
stellenden Person an das Staatliche Prü-
fungsamt zu richten. Dem Antrag sind nach 
§ 12 des Bremischen Berufsqualifikations-
feststellungsgesetzes beizufügen: 

 eine tabellarische Aufstellung der ab-
solvierten Ausbildungsgänge, der aus-
geübten Erwerbstätigkeit und der 
sonstigen nachgewiesenen einschlä-
gigen Qualifikationen in deutscher 
Sprache, 

 ein amtlicher Identitätsnachweis, 

 die im Ausland erworbenen Ausbil-
dungsnachweise für die anzuerken-
nende Lehrkräfteberufsqualifikation, 
aus denen die Inhalte und die Dauer 
der absolvierten Ausbildung hervorge-
hen, 

 die Bescheinigung des Staates, in 
dem die Berufsqualifikation erworben 
wurde, aus der die Berechtigung zur 
dortigen Ausübung des Lehrkräftebe-
rufs hervorgeht, 
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 die Bescheinigungen über Dauer und 
Art der bisher im Inland oder Ausland 
ausgeübten beruflichen Tätigkeiten 
als Lehrkraft, 

 ein Motivationsschreiben in deutscher 
Sprache nach § 12 Absatz 6 des Bre-
mischen Berufsqualifikationsfeststel-
lungsgesetzes, aus dem die Ernsthaf-
tigkeit hervorgeht, in Bremen als Lehr-
kraft tätig werden zu wollen, und 

 eine Erklärung in deutscher Sprache, 
ob und gegebenenfalls mit welchem 
Ergebnis die antragstellende Person 
in einem anderen Bundesland der 
Bundesrepublik Deutschland einen 
entsprechenden Antrag gestellt oder 
eine Ausgleichsmaßnahme gemäß 
§ 7 absolviert hat. 

Die Unterlagen nach Nummer 2 bis 5 sind in 
Form von Originalen oder beglaubigten Ko-
pien vorzulegen. Weitere Unterlagen, die für 
die Feststellung der Gleichwertigkeit erforder-
lich sind, können vom Staatlichen Prüfungs-
amt nachgefordert werden.  
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§ 3 (2) Von den Nachweisen gemäß Absatz 1 
Nummer 3, 4 und 5 sind Übersetzungen in 
deutscher Sprache beizubringen. Sofern es 
für die Anerkennung erforderlich ist, kann das 
Staatliche Prüfungsamt auch für die übrigen 
Nachweise Übersetzungen in deutscher 
Sprache verlangen. Die Übersetzungen sind 
von einer öffentlich bestellten oder beeidigten 
Dolmetscherin oder Übersetzerin oder von ei-
nem öffentlich bestellten oder beeidigten Dol-
metscher oder Übersetzer zu erstellen. 

  

§ 3 (3) Bestehen begründete Zweifel an der 
Echtheit oder der inhaltlichen Richtigkeit der 
vorgelegten Nachweise, kann das Staatliche 
Prüfungsamt die antragstellende Person auf-
fordern, weitere geeignete Nachweise inner-
halb einer bestimmten Frist beizubringen.  

  

§ 3 (4) Kann die antragstellende Person die 
Nachweise nach Absatz 1 aus nicht selbst zu 
vertretenden Gründen nicht oder nur teil-
weise beibringen oder ist das Beibringen der 
entsprechenden Unterlagen mit einem unan-
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gemessenen zeitlichen und sachlichen Auf-
wand verbunden, veranlasst das Staatliche 
Prüfungsamt die Feststellung der maßgebli-
chen beruflichen Kenntnisse, Fähigkeiten 
und Kompetenzen der antragstellenden Per-
son gemäß § 14 des Bremischen Berufsqua-
lifikationsfeststellungsgesetzes durch sons-
tige geeignete Verfahren nach Absatz 5. 
Jede Ausgleichsmaßnahme wird dann be-
notet. Die antragstellende Person hat die 
Richtigkeit der berufsbezogenen Angaben 
und die Gründe, die dem Beibringen der Un-
terlagen entgegenstehen, eidesstattlich zu 
versichern.  

§ 3 (5) Sonstige geeignete Verfahren umfassen 
mindestens eine in deutscher Sprache 
schriftlich vorbereitete Unterrichtspraktische 
Prüfung mit anschließendem Prüfungsge-
spräch gemäß § 7 des Bremischen Ausbil-
dungsgesetzes für Lehrämter für jedes Unter-
richtsfach, für das die ausländische Lehrkräf-
teberufsqualifikation erworben wurde. Dieses 
Fach muss ein Ausbildungsfach im Land Bre-
men gemäß § 2 Absatz 1 sein. Die Verfahren 
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nach Satz 1 werden vom Staatlichen Prü-
fungsamt organisiert und vom Landesinstitut 
für Schule durchgeführt. Sie gelten als erfolg-
reich absolviert, wenn die erbrachten Leistun-
gen mit „bestanden“ bewertet wurden. „Be-
standen“ bedeutet das Erbringen mindestens 
ausreichender Leistungen. Die Note „ausrei-
chend“ geht in weitere Bewerbungsverfahren 
für Ausgleichsmaßnahmen ein.  

§ 3 (6) Dem Staatlichen Prüfungsamt steht für 
die Informationsbereitstellung und die elek-
tronische Verfahrensabwicklung das Portal 
des Einheitlichen Ansprechpartners im Sinne 
des Bremischen Gesetzes über Einheitliche 
Ansprechpartner und über die europäische 
Verwaltungszusammenarbeit zur Verfügung. 

  

§ 4 § 4 Feststellung der Gleichwertigkeit   

§ 4 (1) Das Staatliche Prüfungsamt stellt bei Er-
füllung der Voraussetzungen gemäß § 2 Ab-
satz 1 durch Bescheid die Gleichwertigkeit 
der im Ausland erworbenen Lehrkräfteberufs-
qualifikation der antragstellenden Person mit 
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der Befähigung für ein Lehramt gemäß § 1 
des Bremischen Ausbildungsgesetzes für 
Lehrämter fest.  

§ 4 (2) Erfolgt keine Feststellung gemäß Ab-
satz 1, stellt das Staatliche Prüfungsamt 
durch Bescheid fest, welche wesentlichen 
Qualifikationsunterschiede einer Gleichwer-
tigkeit der ausländischen Lehrkräfteberufs-
qualifikation mit einer Befähigung für ein 
Lehramt gemäß dem Bremischen Ausbil-
dungsgesetz für Lehrämter entgegenstehen 
und wie die festgestellten Unterschiede nach 
§ 7 ausgeglichen werden können. Weiterhin 
stellt das Staatliche Prüfungsamt fest, ob 
nach § 2 Absatz 2 eine Lehrbefähigung in ei-
nem Fach anerkannt werden kann und wel-
che lehramtsbezogenen Qualifizierungsmaß-
nahmen nach § 7 dafür erforderlich sind. Der 
Bescheid enthält insbesondere 

 die Feststellung der im Ausland erwor-
benen Lehrkräfteberufsqualifikation, 

 die Zuordnung der im Ausland erwor-
benen Lehrkräfteberufsqualifikation zu 
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einem Lehramt nach § 1 des Bremi-
schen Ausbildungsgesetzes für Lehr-
ämter, 

 die Feststellung der Gleichwertigkeit 
oder der bestehenden wesentlichen 
Qualifikationsunterschiede, 

 die Feststellung der möglichen Aus-
gleichsmaßnahmen nach § 7, sofern 
erforderlich unter Berücksichtigung 
der lehramtsbezogenen Qualifizie-
rungsmaßnahme für den Erwerb der 
Lehrbefähigung in einem Fach nach 
§ 7 Absatz 1 Satz 3, 

 die Feststellung, ob eine Lehrbefähi-
gung in einem Fach anerkannt werden 
kann, sowie nach § 2 Absatz 2 Satz 3 
ob dafür lehramtsbezogene Qualifizie-
rungsmaßnahmen erforderlich sind.  

§ 4 (3) Nach erfolgreich absolvierter Ausgleichs-
maßnahme zur Erreichung der Gleichwertig-
keit der ausländischen Lehrkräfteberufsquali-
fikation mit der Befähigung zu einem Lehramt 
gemäß § 1 des Bremischen Ausbildungsge-
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setzes für Lehrämter oder erfolgreich absol-
vierter lehramtsbezogener Qualifizierungs-
maßnahme zum Erwerb der Lehrbefähigung 
in einem Fach ergeht ein weiterer Bescheid 
zur Feststellung der hiermit erreichten 
Berufsqualifikation. Er enthält den Hinweis, 
dass der Bescheid keinen Anspruch auf Ein-
stellung begründet. 

§ 4 (4) Die Feststellungen nach den Absätzen 1 
und 2 müssen unter Berücksichtigung der 
Ausbildungsmöglichkeiten für ein Lehramt in 
Bremen erfolgen und sind in der Regel unter 
Berücksichtigung eines Gutachtens der Zent-
ralstelle für ausländisches Bildungswesen zu 
treffen. 

  

§ 4 (5) Hat die für die Anerkennung ausländi-
scher Berufsqualifikationen zuständige Stelle 
eines anderen Bundeslandes der Bundesre-
publik Deutschland die Anerkennung einer 
ausländischen Lehrkräfteberufsqualifikation 
und die Gleichwertigkeit mit der Befähigung 
für ein Lehramt nach dem jeweiligen Landes-
recht durch Bescheid festgestellt, bedarf es 
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keiner erneuten Feststellungsprüfung nach 
dieser Verordnung. 

§ 4 (6) Der Antrag ist abzulehnen, wenn 

 keine Feststellungen nach Absatz 2 
Nummer 3 bis 5 getroffen werden, 

 die Nachweise gemäß § 3 Absatz 1 
trotz Aufforderung durch das Staatli-
che Prüfungsamt und trotz schriftli-
chen Hinweises auf die Rechtsfolge 
gemäß § 15 Absatz 3 des Bremischen 
Berufsqualifikationsfeststellungsgeset-
zes nicht innerhalb einer angemesse-
nen Frist vollständig beigebracht wer-
den,  

 ein entsprechender Antrag bereits von 
derselben oder einer anderen Be-
hörde bestands- oder rechtskräftig ab-
gelehnt worden ist, es sei denn, die 
Voraussetzungen haben sich zwi-
schenzeitlich geändert,  

 eine Ausgleichsmaßnahme für das 
entsprechende Lehramt in Bremen 
bereits in einem anderen Bundesland 
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der Bundesrepublik absolviert wurde, 
oder 

 die antragstellende Person wegen 
schwerwiegender beruflicher Verfeh-
lungen oder Straftaten für den Zugang 
zur Berufstätigkeit als Lehrkraft im 
Land Bremen nicht geeignet ist.  

§ 5 § 5 Verfahren   

§ 5 (1) Das Staatliche Prüfungsamt bestätigt ge-
genüber der antragstellenden Person inner-
halb der Frist von einem Monat den Eingang 
des Antrags gemäß § 13 Absatz 2 des Bre-
mischen Berufsqualifikationsfeststellungsge-
setzes und der ihm beigefügten Nachweise. 
In der Empfangsbestätigung ist das Ein-
gangsdatum des Antrags mitzuteilen sowie 
auf die Frist gemäß Absatz 2 und die Voraus-
setzungen für den Beginn des Fristlaufs hin-
zuweisen. Sind die gemäß § 3 beizubringen-
den Nachweise unvollständig, teilt das Staat-
liche Prüfungsamt innerhalb der Frist gemäß 
Satz 1 der antragstellenden Person mit, wel-
che Nachweise noch beizubringen sind. Die 
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Mitteilung enthält den Hinweis auf den Frist-
lauf gemäß Absatz 2, der erst nach Eingang 
aller beizubringenden Nachweise beginnt.  

§ 5 (2) Das Staatliche Prüfungsamt entscheidet 
über die Anerkennung und trifft die Feststel-
lungen gemäß § 4 Absatz 1 und 2 innerhalb 
der Frist von drei Monaten. Der Fristlauf be-
ginnt nach dem Eingang aller geforderten 
Nachweise. Sie kann einmal angemessen 
verlängert werden, wenn dies wegen der Be-
sonderheiten der Angelegenheit gerechtfer-
tigt ist. Soweit die Lehrkräfteberufsqualifika-
tion in einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union oder in einem durch Abkommen 
gleichgestellten Staat erworben oder aner-
kannt wurde, beträgt die Fristverlängerung 
gemäß Satz 3 höchstens einen Monat. Die 
Fristverlängerung ist der antragstellenden 
Person rechtzeitig schriftlich mitzuteilen und 
ihr gegenüber zu begründen.  
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§ 5 (3) Im Fall des § 3 Absätze 3 und 4 und des 
§ 4 Absatz 6 Nummer 2 ist der Fristlauf ge-
mäß Absatz 2 bis zum Ablauf der vom Staat-
lichen Prüfungsamt festgelegten Frist ge-
hemmt. 

  

§ 5 (4) Das Staatliche Prüfungsamt sorgt für den 
regelmäßigen Informationsaustausch mit den 
Institutionen, die für die Durchführung der je-
weiligen Ausgleichsmaßnahme verantwort-
lich sind. 

  

§ 6 § 6 Mitwirkungspflichten   

§ 6 (1) Die antragstellende Person ist verpflich-
tet, alle Nachweise gemäß § 3 dem Staatli-
chen Prüfungsamt vorzulegen sowie alle 
dazu erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 

  

§ 6 (2) Kommt die antragstellende Person ihrer 
Mitwirkungspflicht nicht nach und wird 
dadurch die Bearbeitung des Vorgangs er-
heblich erschwert, kann das Staatliche Prü-
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fungsamt ohne weitere Ermittlungen ent-
scheiden. Dies gilt entsprechend, wenn die 
antragstellende Person in anderer Weise die 
Bearbeitung des Vorgangs erheblich er-
schwert. 

§ 6 (3) Der Antrag kann vom Staatlichen Prü-
fungsamt wegen fehlender oder nicht ausrei-
chender Mitwirkung nur abgelehnt werden, 
nachdem die antragstellende Person auf die 
Folge schriftlich hingewiesen worden ist und 
der Mitwirkungspflicht nicht innerhalb einer 
angemessenen Frist nachgekommen wurde. 

  

 Teil 2 
Ausgleichsmaßnahmen  

  

 Abschnitt 1  
Allgemeine Bestimmungen 

  

§ 7 § 7 Ausgleichsmaßnahmen   

§ 7 Ausgleichsmaßnahmen 

(1) Als Ausgleichsmaßnahmen sind ein An-
passungslehrgang und eine Eignungsprüfung 
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vorzuhalten. Der Anpassungslehrgang ist be-
rufspraktisch ausgerichtet, kann mit einer 
wissenschaftlichen Zusatzausbildung einher-
gehen und dauert insgesamt höchstens drei 
Jahre. Die lehramtsbezogene Qualifizie-
rungsmaßnahme zum Erwerb einer Lehrbe-
fähigung in einem Fach umfasst Anteile des 
Anpassungslehrgangs.  

§ 7 (2) Der Umfang der Ausgleichsmaßnahmen 
richtet sich nach dem Erfordernis des Aus-
gleichs der wesentlichen Unterschiede zwi-
schen der ausländischen Lehrkräfteberufs-
qualifikation und der Befähigung für ein Lehr-
amt gemäß dem Bremischen Ausbildungsge-
setz für Lehrämter. 

  

§ 7 (3) Die antragstellende Person hat das Wahl-
recht zwischen einem Anpassungslehrgang 
und einer Eignungsprüfung. Dieses Wahl-
recht besteht nur dann nicht, wenn eine wis-
senschaftliche Zusatzqualifikation in mindes-
tens einem kompletten Unterrichtsfach erfor-
derlich ist. Eine Änderung der Wahl der Aus-
gleichsmaßnahme ist nach Antragstellung 
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nur unter den in § 33 Absatz 2 genannten 
Voraussetzungen möglich. 

§ 7 (4) Kann die antragstellende Person sowohl 
über eine Ausgleichsmaßnahme die wesentli-
chen Unterschiede zu einer Lehramtsqualifi-
kation ausgleichen als auch über eine antei-
lige lehramtsbezogene Qualifizierungsmaß-
nahme eine Lehrbefähigung in einem Fach 
erreichen, kann sie zwischen beiden Maß-
nahmen wählen und auch nacheinander 
beide Maßnahmen absolvieren. 

  

§ 7 (5) Es ist sicherzustellen, dass die antragstel-
lende Person innerhalb von sechs Monaten 
nach Ausübung des Wahlrechts gemäß Ab-
satz 3 die Möglichkeit hat, die Eignungsprü-
fung, sofern diese gewählt wurde, abzulegen. 

  

§ 7 (6) Voraussetzung für das Unterrichten der 
Schülerinnen und Schüler sind nach § 3 Ab-
satz 5 des Bremischen Ausbildungsgesetzes 
für Lehrämter deutsche Sprachkompetenzen 
auf dem Niveau C2 des Gemeinsamen euro-
päischen Referenzrahmens für Sprachen. 
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Dies gilt auch für Lehrkräfte, die Unterricht im 
Fach Deutsch oder in den modernen Fremd-
sprachen erteilen sollen. Davon abweichend 
ist Voraussetzung für die Aufnahme einer 
Ausgleichsmaßnahme oder einer lehramts-
bezogenen Qualifizierungsmaßnahme zu-
nächst der Nachweis über deutsche Sprach-
kenntnisse mindestens auf dem Niveau C1 
des Gemeinsamen europäischen Referenz-
rahmens für Sprachen, soweit die Hochschul-
zugangsberechtigung nicht an einer deutsch-
sprachigen Schule erworben wurde. Soweit 
eine wissenschaftliche Zusatzausbildung er-
forderlich ist, richtet sich die Zulassung zu 
der jeweiligen Maßnahme nach den hierzu 
getroffenen Bestimmungen der Universität. 
Die an einer Ausgleichsmaßnahme oder an 
einer lehramtsbezogenen Qualifizierungs-
maßnahme teilnehmende Person muss sich 
selbständig in dieser Zeit begleitend weiter-
bilden, um das Niveau nach Satz 1 zu errei-
chen. Deutsche Sprachkompetenzen sind 
kein Kriterium für die Bewertung der Gleich-
wertigkeit nach § 2. 
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§ 7 (7) Wird bekannt, dass eine an einer Aus-
gleichsmaßnahme teilnehmende Person ver-
schwiegen hat, dass sie oder er bereits in 
einem anderen Bundesland eine entspre-
chende Ausgleichsmaßnahme begonnen 
oder absolviert hat, endet die Ausgleichs-
maßnahme umgehend ohne Abschluss. 

  

§ 7a § 7a Prüfungsersatzleistungen und Unter-
richtsprobenersatzleistungen 

§ 7a Prüfungsersatzleistungen und Unter-
richtsprobenersatzleistungen 

 

§ 7a (1) Können wegen Maßnahmen des Infekti-
onsschutzes im Zusammenhang mit der Aus-
breitung des Coronavirus SARS-CoV-2 im 
Schuljahr 2021/2022 unterrichtspraktische 
Prüfungen in schulischen Lerngruppen und 
das Prüfungsgespräch nach § 14 nicht oder 
nicht im geforderten Mindestumfang durchge-
führt werden, sind für beide Prüfungsteile 
Prüfungsersatzleistungen zu erbringen. Die 
Prüfungsersatzleistungen müssen geeignet 
sein, die inhaltlichen Prüfungsanforderungen 
nach den §§ 14 bis 17 und die Notengebung 
nach § 19 Absatz 3 angemessen abzubilden. 

(1) Können wegen schwerwiegender Maß-
nahmen des Infektionsschutzes oder wegen 
vergleichbarer Notsituationen im Zusammen-
hang mit der Ausbreitung des Coronavirus 
SARS-CoV-2 im Schuljahr 2021/2022 unter-
richtspraktische Prüfungen in schulischen 
Lerngruppen und das Prüfungsgespräch 
nach § 14 nicht oder nicht im geforderten 
Mindestumfang durchgeführt werden, sind für 
beide Prüfungsteile Prüfungsersatzleistungen 
zu erbringen. Die Prüfungsersatzleistungen 
müssen geeignet sein, die inhaltlichen Prü-
fungsanforderungen nach den §§ 14 bis 17 

Aktuell bestehende Regelung 
bis zum 31.10.2022 im Ge-
setz zur Anpassung bildungs-
rechtlicher Regelungen an die 
Auswirkungen der Coronavi-
rus-Pandemie für das Schul-
jahr 2021/2022 vom 14. De-
zember 2021. Dies soll ver-
stetigt werden in § 7a. 
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und die Notengebung nach § 19 Absatz 3 an-
gemessen abzubilden. 

§ 7a (2) Können wegen Maßnahmen des Infek-
tionsschutzes im Zusammenhang mit der 
Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 
im Schuljahr 2021/2022 Unterrichtsproben in 
schulischen Lerngruppen nach § 36 nicht 
oder nicht im geforderten Mindestumfang 
durchgeführt werden, sind Unterrichts-
probenersatzleistungen zu erbringen. Die 
Unterrichtsprobenersatzleistungen müssen 
geeignet sein, die inhaltlichen Anforderungen 
nach § 36 angemessen abzubilden. 

(2) Können wegen schwerwiegender 
Maßnahmen des Infektionsschutzes oder 
wegen vergleichbarer Notsituationen im 
Zusammenhang mit der Ausbreitung des 
Coronavirus SARS-CoV-2 im Schuljahr 
2021/2022 Unterrichtsproben in schulischen 
Lerngruppen nach § 36 nicht oder nicht im 
geforderten Mindestumfang durchgeführt 
werden, sind Unterrichtsprobenersatzlei-
stungen zu erbringen. Die Unterrichtsproben-
ersatzleistungen müssen geeignet sein, die 
inhaltlichen Anforderungen nach § 36 
angemessen abzubilden. 

 

§ 7a (3) Die Durchführung der Prüfungsersatzleis-
tungen im Rahmen der Eignungsprüfung 
nach Absatz 1 und der Unterrichtsprobener-
satzleistungen im Rahmen des Anpassungs-
lehrgangs nach Absatz 2 sind sicherzustel-
len. 
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§ 7a (4) Die Senatorin für Kinder und Bildung trifft 
die Entscheidungen über die je nach Dauer 
der Maßnahmen des Infektionsschutzes er-
forderlichen Ersatzleistungen nach Absatz 1 
und 2. 

  

§ 8 § 8 Zuständigkeit    

§ 8 (1) Für die Durchführung des berufsprakti-
schen Teils des Anpassungslehrgangs ist 
das Landesinstitut für Schule, für die Durch-
führung des wissenschaftlichen Teils des An-
passungslehrgangs ist die Universität Bre-
men zuständig. Satz 1 gilt entsprechend für 
die lehramtsbezogenen Qualifizierungsmaß-
nahme nach § 7 Absatz 1 Satz 3. 

(1) Für die Durchführung des berufsprakti-
schen Teils des Anpassungslehrgangs ist 
das Landesinstitut für Schule, für die Durch-
führung des wissenschaftlichen Teils des An-
passungslehrgangs ist die Universität Bre-
men zuständig. Satz 1 gilt entsprechend für 
die lehramtsbezogenen Qualifizierungsmaß-
nahme nach § 7 Absatz 1 Satz 3. 

 

 

 

Korrektur 

§ 8 (2) Für das Verfahren, die Organisation und 
die Durchführung der Eignungsprüfung ist 
das Staatliche Prüfungsamt zuständig. Es 
stellt die Umsetzung von § 7 Absatz 5 sicher. 
Das Landesinstitut für Schule nimmt die Eig-
nungsprüfung ab.  
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§ 9 § 9 Zulassung   

§ 9 (1) Die Bewerbung auf Teilnahme an einer 
Ausgleichsmaßnahme oder an einer lehr-
amtsbezogenen Qualifizierungsmaßnahme 
nach § 7 Absatz 1 Satz 3 ist an die jeweils 
zuständige Institution nach § 8 zu richten. 
Der Bewerbung sind die Kopie des Beschei-
des nach § 4 Absatz 2, der Nachweis über 
deutsche Sprachkenntnisse gemäß § 7 Ab-
satz 6 sowie ein erweitertes Führungszeug-
nis beizufügen 

  

§ 9 (2) Wählt die antragstellende Person die Eig-
nungsprüfung, bestimmt das Staatliche Prü-
fungsamt die Schule, an der die Eignungs-
prüfung abgelegt wird. Es teilt der antragstel-
lenden Person in der Regel innerhalb von 4 
Wochen nach Bewerbungseingang den Prü-
fungstermin und die dafür bestimmte Schule 
schriftlich mit.  

  

§ 9 (3) Wählt die antragstellende Person den An-
passungslehrgang, gilt die Bewerbung für 
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den nächstfolgenden Einstellungstermin. Un-
vollständige Bewerbungen werden nicht be-
rücksichtigt. 

§ 9 (4) Die Zulassung zur wissenschaftlichen Zu-
satzausbildung folgt den Bestimmungen der 
Universität.  

  

§ 9 (5) Die Bewerbungsfrist für den berufsprakti-
schen Anpassungslehrgang wird vom Lan-
desinstitut für Schule festgelegt. Liegen für 
den berufspraktischen Anpassungslehrgang 
mehr zu berücksichtigende Bewerbungen 
vor, als Plätze verfügbar sind, werden die 
Plätze entsprechend der Bestimmungen zur 
Aufnahme in den Vorbereitungsdienst verge-
ben.  

  

§ 9 (6) Für die Dauer des berufspraktischen An-
passungslehrgangs oder der lehramtsbezo-
genen Qualifizierungsmaßnahme gemäß § 7 
Absatz 1 Satz 4, die Anteile des berufsprakti-
schen Anpassungslehrgangs umfasst, wird 
ein befristeter Arbeitsvertrag geschlossen. 
Teilnehmende Personen haben Anspruch auf 
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Vergütung in Höhe der Anwärterbezüge für 
das jeweilige Lehramt, das mit dem Anpas-
sungslehrgang angestrebt wird.  

 Abschnitt 2  
Eignungsprüfung 

  

§ 10 § 10 Hospitation   

§ 10 (1) Die teilnehmende Person hat die Möglich-
keit, als Praktikantin oder Praktikant vor dem 
Prüfungstermin bis zu vier Wochen in der 
Schule zu hospitieren, in der sie die Eig-
nungsprüfung ablegen wird. Der Zeitraum 
zwischen Hospitation und Eignungsprüfung 
soll drei Wochen nicht überschreiten.  

  

§ 10 (2) In der Bewerbung für die Eignungsprü-
fung hat die teilnehmende Person mitzutei-
len, ob sie von der Möglichkeit der Hospita-
tion Gebrauch machen möchte.  

  

§ 11 § 11 Prüfungsmaßstab   
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§ 11 (1) Durch die Eignungsprüfung wird festge-
stellt, ob die teilnehmende Person die berufli-
chen Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompe-
tenzen besitzt, um den Beruf in dem ange-
strebten Lehramt auszuüben. Es ist zu be-
rücksichtigen, dass die teilnehmende Person 
bereits über eine im Ausland erworbene 
Lehrkräfteberufsqualifikation verfügt.  

  

§ 11 (2) Die Eignungsprüfung erstreckt sich nur 
auf Bereiche, die von den Befähigungsnach-
weisen der teilnehmenden Person nicht ab-
gedeckt werden.  

  

§ 12 § 12 Prüfungskommission   

§ 12 (1) Das Staatliche Prüfungsamt bestellt für 
jede teilnehmende Person die Mitglieder der 
für sie oder ihn zuständigen Prüfungskom-
mission.  

  

§ 12 (2) Einer Prüfungskommission gehören mit 
Stimmrecht an: 
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 als Vorsitzende oder Vorsitzender 
eine Vertreterin oder ein Vertreter der 
Senatorin für Kinder und Bildung oder 
eine von dieser beauftragte Person 
mit der Befähigung für ein Lehramt mit 
dem Schwerpunkt, für das die teilneh-
mende Person geprüft wird, oder mit 
einer vergleichbaren Befähigung, 

 jeweils eine Prüferin oder ein Prüfer 
gemäß Absatz 3, die oder der zustän-
dig ist für jeweils eine Unterrichtsprak-
tische Prüfung, für die schriftliche Pla-
nung und das dazugehörige Prüfungs-
gespräch, 

 die Leiterin oder der Leiter der Schule, 
an der die Unterrichtspraktische Prü-
fung stattfindet oder ein von ihr oder 
ihm beauftragtes Mitglied des Kollegi-
ums. Sie oder er soll für die Stufe zu-
ständig sein, für die die teilnehmende 
Person die Eignungsprüfung ablegt. 

§ 12 (3) Prüferinnen oder Prüfer kraft Amtes sind 
Ausbilderinnen und Ausbilder des Landesin-
stituts für Schule mit der Befähigung für ein 
Lehramt mit dem Schwerpunkt und dem 
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Fach, für das die teilnehmende Person ge-
prüft wird, oder mit einer vergleichbaren Be-
fähigung mit dem betreffenden Fach. 

§ 12 (4) Ist ein Mitglied der Prüfungskommission 
verhindert, bestellt das Staatliche Prüfungs-
amt eine Person als Vertretung. Im Ausnah-
mefall kann ein Prüfungskommissionsmit-
glied als Vertretung bestellt werden. 

  

§ 12 (5) Die Senatorin für Kinder und Bildung kann 
Beobachterinnen oder Beobachter zu allen 
Prüfungen einschließlich der sich anschlie-
ßenden Beratungen entsenden. 

  

§ 13 § 13 Prüfungstermin   

§ 13 Die Prüfungsteile und das Thema der Unter-
richtspraktischen Prüfung werden der teilneh-
menden Person neun Tage vor dem Prü-
fungstag vom Staatlichen Prüfungsamt mit-
geteilt. Bei zwei Unterrichtspraktischen Prü-
fungen verlängert sich der Vorbereitungszeit-
raum um eine weitere Woche.  
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§ 14 § 14 Prüfungsteile    

§ 14 (1) Die Eignungsprüfung umfasst folgende 
Teile: 

 die schriftliche Planung einer Unter-
richtsreihe und der in dieser Reihe 
durchzuführenden Unterrichtsstunde; 
bei zwei durchzuführenden Unter-
richtsstunden sind entsprechend 
schriftliche Planungen für zwei Unter-
richtsreihen mit jeweils einer Unter-
richtsstunde anzufertigen, 

 die Unterrichtspraktische Prüfung in 
dem anzuerkennenden Fach oder je-
weils eine Unterrichtspraktische Prü-
fung in den anzuerkennenden Fä-
chern des angestrebten Lehramtes 
mit einer Mindestdauer pro Fach von 
45 Minuten und Maximaldauer von 60 
Minuten, 

 jeweils ein 45- bis 60-minütiges Prü-
fungsgespräch im Anschluss an jede 
Unterrichtspraktische Prüfung.  
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§ 14 (2) Die Unterrichtspraktischen Prüfungen und 
die dazu gehörigen Prüfungsgespräche sol-
len möglichst an einem Tag stattfinden.  

  

§ 14 (3) Die schriftliche Planung und das Prü-
fungsgespräch sind in deutscher Sprache ab-
zulegen, die Unterrichtspraktische Prüfung 
ist, abgesehen vom Unterricht in einer 
Fremdsprache, in deutscher Sprache durch-
zuführen.  

  

§ 14 (4) Alle Prüfungsteile werden am Prüfungstag 
bewertet, das Ergebnis wird der teilnehmen-
den Person am Ende des Tages mündlich 
mitgeteilt.  

  

§ 14 (5) Das Staatliche Prüfungsamt kann als Zu-
hörerinnen oder Zuhörer bei der Unterrichts-
praktischen Prüfung und dem Prüfungsge-
spräch zulassen: 

 Personen, die eine entsprechende 
Prüfung abzulegen beabsichtigen, so-
fern die teilnehmende Person nicht 
der Anwesenheit widerspricht, 
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 andere Personen, die ein dienstliches 
Interesse an der Teilnahme haben. 

Die Zuhörerinnen und Zuhörer sind zur Ver-
schwiegenheit verpflichtet. An der Beratung 
und der Mitteilung des Prüfungsergebnisses 
dürfen Zuhörerinnen und Zuhörer nicht teil-
nehmen.  

§ 15 § 15 Schriftliche Planung einer Unter-
richtsreihe und einer Unterrichtsstunde 

  

§ 15 (1) Die schriftliche Planung einer Unterrichts-
reihe und der in dieser Reihe durchzuführen-
den Unterrichtsstunde hat den Umfang von 4 
bis 6 Seiten; bei zwei durchzuführenden Un-
terrichtsstunden beträgt der Gesamtumfang 
der zwei schriftlichen Planungen 8 bis 10 Sei-
ten.  

  

§ 15 (2) Die jeweilige schriftliche Planung ist zwei 
Werktage vor Beginn der Unterrichtsprakti-
schen Prüfung in Absprache mit dem Lan-
desinstitut für Schule abzugeben.  
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§ 15 (3) Die teilnehmende Person hat die schriftli-
che Planung der Unterrichtsreihe und der in 
dieser Reihe durchzuführenden Unterrichts-
stunde selbstständig vorzubereiten. 

  

§ 16 § 16 Unterrichtspraktische Prüfung   

§ 16 (1) Das Thema für die Unterrichtspraktische 
Prüfung wird nach Abstimmung zwischen der 
Schulleitung und den zuständigen Prüferin-
nen oder Prüfern festgelegt.  

  

§ 16 (2) Die teilnehmende Person hat die Unter-
richtspraktische Prüfung selbstständig vorzu-
bereiten. 
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§ 17 § 17 Prüfungsgespräch   

§ 17 Das Prüfungsgespräch nimmt Bezug auf die 
Unterrichtspraktische Prüfung, beinhaltet die 
Reflexion der teilnehmenden Person über die 
eigene Unterrichtspraxis und umfasst vor al-
lem Fragen zu den fachdidaktischen Grund-
lagen einer Unterrichtsplanung und Durch-
führung sowie zu rechtlichen Voraussetzun-
gen der Arbeit in Schulen im Land Bremen. 

  

§ 18 § 18 Bewertung   

§ 18 (1) Die Prüfungskommission bewertet die 
Prüfungsleistungen in jedem Prüfungsteil.  

  

§ 18 (2) Die Prüfungskommission entscheidet mit 
Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet der Prüfungsvorsitz. 

  

§ 18 (3) Die Mitglieder der Prüfungskommission 
sind bei der Beurteilung der Prüfungsleistun-
gen an die ländergemeinsamen Vereinbarun-
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gen zu den Standards der Lehramtsausbil-
dung gebunden. Sie sind zur Verschwiegen-
heit über alle mit der Prüfung zusammenhän-
genden Vorgänge, Beratungen und Schrift-
stücke verpflichtet.  

§ 19 § 19 Prüfungsergebnis    

§ 19 (1) Die Prüfung gilt als bestanden, wenn alle 
Prüfungsteile mit „bestanden“ bewertet wur-
den. „Bestanden“ bedeutet das Erbringen 
mindestens ausreichender Leistungen.  

  

§ 19 (2) Abweichend von Absatz 1 ist für jeden 
Prüfungsteil im Rahmen der Bewertung dann 
eine differenzierte Benotung vorzunehmen, 
wenn aus den eingereichten Unterlagen 
keine Benotung der ausländischen Lehrkräf-
teberufsqualifikation zu entnehmen ist.  

  

§ 19 (3) Sofern nach Absatz 2 Noten vergeben 
werden, ist folgendermaßen zu verfahren: 
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 Die einzelnen Prüfungsleistungen sind 
nach folgender Notenskala zu bewer-
ten: 

sehr gut (1) = eine hervorragende 
Leistung, 

gut (2) = eine Leistung, die über den 
durchschnittlichen Anforderungen liegt, 

befriedigend (3) = eine Leistung, die in 
jeder Hinsicht durchschnittlichen Anfor-
derungen entspricht, 

ausreichend (4) = eine Leistung, die 
trotz ihrer Mängel noch den Anforde-
rungen genügt, 

nicht ausreichend (5) = eine Leistung, 
die den Anforderungen nicht mehr ge-
nügt. 

 Die rechnerische Zusammenstellung 
der Einzelbewertungen der Prüfungs-
kommissionsmitglieder zu Gesamtbe-
wertungen entspricht folgenden No-
ten: 

1,0 „mit Auszeichnung bestanden“, 

1,1 bis 1,4 „sehr gut bestanden“, 

1,5 bis 2,4 „gut bestanden“, 
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2,5 bis 3,4 „befriedigend bestanden“, 

3,5 bis 4,4 „bestanden“, 

über 4,4 „nicht bestanden“. 

Bei diesen Ergebnissen wird nur die 
erste Dezimalzahl hinter dem Komma 
berücksichtigt, alle weiteren Stellen 
werden ohne Rundung gestrichen. 

 Die Gesamtnote ergibt sich aus dem 
arithmetischen Mittel aus der jeweils 
einfachen Gewichtung der schriftli-
chen Planung und der jeweils doppel-
ten Gewichtung der Unterrichtsprakti-
schen Prüfung und des Prüfungsge-
spräches. Bei Prüfungen in zwei Fä-
chern ist entsprechend zu verfahren.  

§ 20 § 20 Zeugnis und Bescheinigung    

§ 20 (1) Über die bestandene Prüfung erhält die 
teilnehmende Person ein Zeugnis. 

  

§ 20 (2) Hat die teilnehmende Person die Prüfung 
nicht bestanden, erhält sie eine Bescheini-
gung.  
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§ 20 (3) Das Staatliche Prüfungsamt stellt das 
Zeugnis oder die Bescheinigung aus. Als Da-
tum ist der Prüfungstag einzusetzen.  

  

§ 21 § 21 Wiederholung der Eignungsprüfung   

§ 21 Hat die teilnehmende Person die Eignungs-
prüfung nicht bestanden, so darf sie diese 
einmal innerhalb von drei Jahren wiederho-
len. Das Staatliche Prüfungsamt legt dafür ei-
nen neuen Prüfungstermin fest. 

  

§ 22 § 22 Niederschriften   

§ 22 (1) Niederschriften über die schriftliche Pla-
nung sowie die jeweilige Unterrichtsprakti-
sche Prüfung und das dazugehörige Prü-
fungsgespräch sind so anzufertigen, dass die 
Ergebnisse der Beratungen ersichtlich und 
nachvollziehbar sind.  

  

§ 22 (2) In die Niederschriften sind aufzunehmen:   
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 die Namen der jeweils anwesenden 
Mitglieder der Prüfungskommission, 

 die Prüfungsteile, 

 Rückmeldungen der Mitglieder der 
Prüfungskommission zu der schriftli-
chen Planung der Unterrichtsreihe 
und der Unterrichtsstunde, 

 bei der Unterrichtspraktischen Prüfung 
das Thema der Unterrichtsreihe, das 
Thema der Unterrichtsstunde und der 
Ablauf der Unterrichtsstunde, 

 beim Prüfungsgespräch Themenberei-
che, Inhalt und Dauer (Beginn der 
Prüfung, Ende des Prüfungsgesprä-
ches, Ende des Notenfindungsgesprä-
ches) und 

 die Bewertung oder Benotung aller 
Prüfungsteile sowie die Feststellung 
der Gesamtbewertung.  

§ 22 (3) Die Niederschriften sind von einem Mit-
glied der Prüfungskommission anzufertigen.  
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§ 22 (4) Jede Niederschrift ist von der oder dem 
Vorsitzenden und den bei der Prüfung anwe-
senden weiteren Mitgliedern der Prüfungs-
kommission zu unterschreiben.  

  

§ 23 § 23 Prüfungsakte   

§ 23 (1) Das Staatliche Prüfungsamt legt für jede 
teilnehmende Person eine Prüfungsakte an. 

  

§ 23 (2) In die Prüfungsakte sind aufzunehmen: 

 jede schriftliche Planung einer Unter-
richtsreihe und Unterrichtsstunde, 

 die Bewertung jeder schriftlichen Pla-
nung, 

 die Bewertung jeder Unterrichtsprakti-
schen Prüfung, 

 die Bewertung jedes dazugehörigen 
Prüfungsgespräches,  

 die Feststellung der Gesamtbewer-
tung und 

 die Niederschriften über alle Bespre-
chungen der Prüfungskommission zu 
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den einzelnen Prüfungsteilen und zur 
Feststellung der Gesamtbewertung. 

§ 23 (3) Die teilnehmende Person hat das Recht, 
innerhalb eines Jahres nach Bekanntgabe 
des Ergebnisses, ihre Prüfungsakte bei einer 
durch die zuständige Behörde bestimmten 
Stelle einzusehen.  

  

§ 24 § 24 Versäumnis von Prüfungsterminen, 
Nichtabgabe von schriftlichen Planungen 
und Rücktritt von der Eignungsprüfung 

  

§ 24 (1) Tritt die teilnehmende Person aus von ihr 
nicht zu vertretenden Gründen von der Eig-
nungsprüfung oder einzelnen Prüfungsteilen 
zurück, so gilt die Prüfung als nicht abgelegt. 
Tritt die teilnehmende Person nach der Zu-
lassung zur Prüfung von dieser zurück, ohne 
dass ein Fall nach Satz 1 vorliegt, so gilt die 
Prüfung als nicht bestanden. 

  

§ 24 (2) Gibt die teilnehmende Person die schriftli-
che Planung aus von ihr zu vertretenden 
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Gründen nicht fristgerecht ab, ist dieser Prü-
fungsteil mit „nicht bestanden“ oder mit der 
Note „nicht ausreichend“ zu bewerten. 

§ 24 (3) Erscheint die teilnehmende Person aus 
von ihr zu vertretenden Gründen nicht oder 
nicht rechtzeitig zu dem Termin für die 
Unterrichtspraktische Prüfung oder für das 
Prüfungsgespräch oder nimmt sie den 
Termin nicht bis zum Ende wahr, gilt die 
Eignungsprüfung als nicht bestanden.  

  

§ 24 (4) Will die teilnehmende Person einen von 
ihr nicht zu vertretenden Grund für das Ver-
säumnis, die Nichtabgabe der schriftlichen 
Planung oder den Rücktritt geltend machen, 
so muss dieser Grund dem den Vorsitz füh-
renden Mitglied der Prüfungskommission un-
verzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft 
gemacht werden. Bei Krankheit der antrag-
stellenden Person ist ein ärztliches Attest und 
auf Verlangen der Prüfungskommission ein 
amtsärztliches Attest vorzulegen. Erkennt 
das den Vorsitz führende Mitglied der Prü-
fungskommission den Grund an, wird ein 
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neuer Termin anberaumt. Die bereits vorlie-
genden Prüfungsergebnisse sind in diesem 
Fall anzurechnen. Wird der Grund nicht aner-
kannt, entscheidet die Prüfungskommission 
unverzüglich über das weitere Verfahren. 

§ 25 § 25 Ordnungsverstoß, Täuschung   

§ 25 (1) Eine teilnehmende Person, die während 
einer Prüfungsleistung andere Personen o-
der die Prüferinnen oder Prüfer stört oder 
sonst erheblich gegen die Ordnung verstößt, 
kann von den anwesenden Prüferinnen oder 
Prüfern oder von den jeweiligen Aufsichtsfüh-
renden von der Fortsetzung der Prüfungsleis-
tung ausgeschlossen werden, wenn sie ihr 
störendes Verhalten trotz Ermahnung fort-
setzt. Die anwesenden Prüferinnen oder Prü-
fer oder die jeweiligen Aufsichtsführenden 
entscheiden mit Stimmenmehrheit; eine 
Stimmenthaltung ist nicht zulässig. Über das 
Vorkommnis wird ein Vermerk angefertigt, 
der unverzüglich dem den Vorsitz führenden 
Mitglied der Prüfungskommission vorgelegt 
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wird. Vor Feststellung der Prüfungskommis-
sion, ob ein Ordnungsverstoß vorliegt, ist der 
antragstellenden Person Gelegenheit zur 
Stellungnahme zu geben. Stellt die Prüfungs-
kommission einen Ordnungsverstoß nach 
Satz 1 fest, gilt die Prüfungsleistung als mit 
„nicht bestanden“ bewertet oder mit „nicht 
ausreichend“ benotet. Andernfalls ist der teil-
nehmenden Person Gelegenheit zu geben, 
die Prüfungsleistung noch während des lau-
fenden Prüfungsverfahrens erneut zu erbrin-
gen. 

§ 25 (2) Versucht die teilnehmende Person, das 
Ergebnis einer schriftlichen Planung, einer 
Unterrichtspraktischen Prüfung oder eines 
Prüfungsgespräches durch Täuschung oder 
Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu 
beeinflussen, fertigt eine anwesende Prüferin 
oder ein anwesender Prüfer hierüber einen 
Vermerk an. Die teilnehmende Person kann 
unbeschadet der Regelung in Absatz 1 die 
Prüfungsleistung fortsetzen und darf hiervon 
nicht ausgeschlossen werden. Der teilneh-
menden Person ist Gelegenheit zur Stellung-
nahme über das Vorkommnis zu geben. Der 
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Vermerk und die Stellungnahme sind unver-
züglich der Prüfungskommission zur Ent-
scheidung vorzulegen. Sie entscheidet mit 
Stimmenmehrheit; eine Stimmenthaltung ist 
nicht zulässig. Stellt die Prüfungskommission 
einen Täuschungsversuch fest, ist die jewei-
lige Prüfungsleistung mit „nicht bestanden“ 
oder mit der Note „nicht ausreichend“ zu be-
werten. 

§ 25 (3) Die Eignungsprüfung kann nur innerhalb 
einer Frist von fünf Jahren seit dem Tag der 
Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses für 
nicht bestanden erklärt werden. 

  

 Abschnitt 3  
Anpassungslehrgang 

  

 Unterabschnitt 1  
Wissenschaftlicher Teil des Anpassungs-

lehrgangs  

  

§ 26 § 26 Dauer   
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§ 26 (1) Der wissenschaftliche Teil des Anpas-
sungslehrgangs umfasst die gegebenenfalls 
erforderliche wissenschaftliche Zusatzausbil-
dung. Sind sowohl ein wissenschaftlicher Teil 
als auch ein berufspraktischer Teil des An-
passungslehrgangs abzuleisten, soll vor Auf-
nahme des berufspraktischen Anpassungs-
lehrgangs zuerst die wissenschaftliche Zu-
satzausbildung erfolgreich absolviert werden. 
Die Dauer der wissenschaftlichen Zusatzaus-
bildung und die Dauer des berufspraktischen 
Anpassungslehrgangs dürfen insgesamt die 
zugelassene Höchstdauer des Anpassungs-
lehrgangs nach § 7 Absatz 1 nicht über-
schreiten. 

  

§ 26 (2) Die wissenschaftliche Zusatzausbildung 
kann nicht vorzeitig beendet werden. Sie 
kann auf Antrag um maximal ein halbes Jahr 
verlängert werden, sofern dadurch die zuge-
lassene Höchstdauer des Anpassungslehr-
gangs nicht überschritten wird. 
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§ 26 (3) Wird die wissenschaftliche Zusatzausbil-
dung aus nicht von der teilnehmenden Per-
son zu vertretenden Gründen für längere Zeit 
unterbrochen, ist sie um diese Zeit zu verlän-
gern. Die Zeit der Unterbrechung wird auf die 
zugelassene Höchstdauer des Anpassungs-
lehrgangs nicht angerechnet. 

  

§ 26 (4) Die wissenschaftliche Zusatzausbildung 
kann vorzeitig von Amts wegen beendet wer-
den, wenn schwerwiegende Pflichtverletzun-
gen der teilnehmenden Person oder sonstige 
allgemeine Entlassungsgründe der Fortfüh-
rung entgegenstehen. 

  

§ 27 § 27 Organisation und Durchführung   

§ 27 (1) Die wissenschaftliche Zusatzausbildung 
wird von der Universität Bremen durchgeführt 
und verantwortet. 
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§ 27 (2) Je nach individuellem Qualifizierungsbe-
darf nach § 4 Absatz 2 umfasst die wissen-
schaftliche Zusatzausbildung fachwissen-
schaftliche und fachdidaktische Seminare der 
lehramtsbezogenen Studiengänge. 

  

§ 28 § 28 Ausgleich wesentlicher Unterschiede 
zum Lehramt an Grundschulen 

  

§ 28 (1) Ist ein Unterrichtsfach zu studieren, so 
beträgt der Umfang 45 Credit Points. 

  

§ 28 (2) Sind zwei Unterrichtsfächer zu studieren, 
so beträgt der Gesamtumfang 60 bis zu 75 
Credit Points. 

  

§ 28 (3) Sind Anteile eines oder mehrerer Unter-
richtsfächer zu studieren, so beträgt der Um-
fang jeweils bis zu 15 Credit Points.  
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§ 29 § 29 Ausgleich wesentlicher Unterschiede  
zum Lehramt an Gymnasien/Oberschulen  

und zum Lehramt an berufsbildenden 
Schulen 

  

§ 29 (1) Ist ein Unterrichtsfach oder eine berufli-
che Fachrichtung zu studieren, so beträgt der 
Umfang 80 Credit Points. 

  

§ 29 (2) Sind Anteile eines Unterrichtsfaches oder 
einer beruflichen Fachrichtung zu studieren, 
so beträgt der Umfang jeweils bis zu 40 Cre-
dit Points.  

  

§ 30 § 30 Ausgleich wesentlicher Unterschiede 
zum Lehramt für Inklusive Pädago-

gik/Sonderpädagogik 

  

§ 30 (1) Ist eine sonderpädagogische Fachrich-
tung zu studieren, so beträgt der Umfang 30 
Credit Points. 
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§ 30 (2) Sind Anteile einer sonderpädagogischen 
Fachrichtung zu studieren, so beträgt der 
Umfang bis zu 15 Credit Points. 

  

§ 30 (3) Ist ein dem Lehramt an Grundschulen zu-
geordnetes Unterrichtsfach zu studieren, so 
beträgt der Umfang 45 Credit Points. Sind 
Anteile des zugeordneten Unterrichtsfaches 
zu studieren, so beträgt der Umfang bis zu 
15 Credit Points. 

  

§ 30 (4) Ist ein dem Lehramt an Gymnasien/Ober-
schulen zugeordnetes Unterrichtsfach zu stu-
dieren, so beträgt der Umfang 80 Credit 
Points. Sind Anteile des zugeordneten Unter-
richtsfaches zu studieren, so beträgt der Um-
fang bis zu 40 Credit Points. Diese Möglich-
keit besteht nur, wenn die Universität diese 
Qualifizierung innerhalb ihrer lehrkräftebil-
denden Studiengänge regulär vorsieht.  
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§ 31 § 31 Bewertung   

§ 31 (1) Die wissenschaftliche Zusatzausbildung 
ist Gegenstand einer Bewertung und gilt als 
bestanden, wenn mindestens ausreichende 
Leistungen erbracht wurden.  

  

§ 31 (2) Im Fall von § 3 Absatz 4 ist abweichend 
von Absatz 1 eine differenzierte Benotung 
vorzunehmen.  

  

§ 31 (3) Es gelten die hierzu getroffenen Bestim-
mungen der Universität.  

  

§ 32 § 32 Zeugnis und Bescheinigung   

§ 32 (1) Über das Ergebnis der wissenschaftlichen 
Zusatzausbildung erhält die teilnehmende 
Person von der Universität Bremen ein Zeug-
nis.  
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§ 32 (2) Hat die teilnehmende Person die wissen-
schaftliche Zusatzausbildung nicht bestan-
den, erhält sie eine Bescheinigung. 

  

 Unterabschnitt 2  
Berufspraktischer Teil des Anpassungs-

lehrgangs 

  

§ 33 § 33 Dauer   

§ 33 (1) Der berufspraktische Anpassungslehr-
gang dauert mindestens sechs Monate und 
höchstens 18 Monate.  

  

§ 33 (2) Der Umfang der Anteile des berufsprakti-
schen Anpassungslehrgangs zum Erwerb ei-
ner Lehrbefähigung in einem Fach umfasst 
maximal neun Monate. 

  

§ 33 (3) Der berufspraktische Anpassungslehr-
gang kann frühestens nach sechs Monaten 
vorzeitig auf Antrag der teilnehmenden Per-
son durch eine Eignungsprüfung beendet 
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werden. Bei Nichtbestehen der Eignungsprü-
fung ist eine Wiederholung dieser Prüfung 
möglich, nicht jedoch eine Fortsetzung des 
berufspraktischen Anpassungslehrgangs. 

§ 33 (4) Wird der berufspraktische Anpassungs-
lehrgang aus nicht von der teilnehmenden 
Person zu vertretenden Gründen für längere 
Zeit unterbrochen, ist er um diese Zeit zu ver-
längern. Die Zeit der Unterbrechung wird auf 
die zugelassene Höchstdauer des Anpas-
sungslehrgangs nicht angerechnet. 

  

§ 33 (5) Der berufspraktische Anpassungslehr-
gang kann vorzeitig von Amts wegen been-
det werden, wenn schwerwiegende Pflicht-
verletzungen der teilnehmenden Person oder 
sonstige allgemeine Entlassungsgründe der 
Fortführung entgegenstehen. 

  

§ 34 § 34 Organisation und Durchführung   

§ 34 (1) Der berufspraktische Anpassungslehr-
gang umfasst: 

  



Verordnung zur Anerkennung ausländischer  

Lehrkräfteberufsqualifikationen in Bremen (AV-L) 

vom: 13.05.2019; 
in der Fassung vom: 01.11.2021 
(Veröffentlichung des Corona-Mantelgesetzes 2021/2022) 

Änderung 2022 

Stand: 23.02.2022 

Begründung 

 

 Synopse Änderung AV-L 2022        Seite 58 

Stand: 23.02.2022 

 fachdidaktische und bildungswissen-
schaftliche Seminare einschließlich 
der Einführung in das bremische 
Schulrecht, 

 Hospitationen im Unterricht, Unterricht 
unter Anleitung und selbstständigen 
Unterricht in der Schule.  

§ 34 (2) Die Qualifizierung erfolgt im Wesentlichen 
analog zur Ausbildung im Vorbereitungs-
dienst. Die fachdidaktischen und bildungswis-
senschaftlichen Seminare werden vom Lan-
desinstitut für Schule durchgeführt.  

  

§ 34 (3) Die Leitung des Landesinstituts für Schule 
übt Vorgesetztenfunktionen aus. Die betreu-
enden Fachleiterinnen oder FachIeiter sind 
vorbehaltlich der Rechte der Schulleitung 
weisungsberechtigt.  

  

§ 35 § 35 Seminare und Unterricht   
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§ 35 (1) Die Teilnahme an den festgelegten Semi-
naren und Veranstaltungen des Landesinsti-
tuts für Schule ist verbindlich. 

  

§ 35 (2) Die Unterrichtsverpflichtung für Unterricht 
unter Anleitung, selbstständigen Unterricht 
und Hospitation umfasst für die Dauer des 
berufspraktischen Anpassungslehrgangs ins-
gesamt 12 Unterrichtsstunden pro Woche. 
Davon gibt die teilnehmende Person je nach 
individueller Kompetenzentwicklung nur in 
dem Fach oder in den Fächern, in denen we-
sentliche Unterschiede zu einer Lehramtsbe-
fähigung ausgeglichen werden müssen, wö-
chentlich 6 bis 10 Stunden selbstständigen 
Unterricht. 

  

§ 35 (3) Die betreuenden Fachleiterinnen oder 
Fachleiter im Landesinstitut für Schule sowie 
schulische Mentorinnen oder Mentoren füh-
ren in erforderlichem Umfang Unterrichtsbe-
suche mit anschließenden Beratungsgesprä-
chen durch.  
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§ 36 § 36 Bewertung   

§ 36 (1) Der berufspraktische Anpassungslehr-
gang ist Gegenstand einer Bewertung. Er gilt 
als bestanden, wenn die erbrachten Leistun-
gen im Schulgutachten und im Abschlussbe-
richt des Landesinstituts für Schule mit „be-
standen“ bewertet wurden. „Bestanden“ be-
deutet das Erbringen mindestens ausreichen-
der Leistungen. 

  

§ 36 (2) Die Schule erstellt ein Schulgutachten, 
das mit einer Bewertung abschließt. Dieses 
Schulgutachten ist mit der teilnehmenden 
Person zu besprechen, in Kopie auszuhändi-
gen und dem Landesinstitut für Schule zu 
übermitteln.  

  

§ 36 (3) Die Leiterin oder der Leiter des Landesin-
stituts für Schule erstellt am Ende des berufs-
praktischen Anpassungslehrgangs unter Ein-
beziehung der Bewertung aus dem Schulgut-
achten und unter Berücksichtigung je einer 
Unterrichtsprobe auf der Basis einer schriftli-
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chen Unterrichtsplanung im jeweils anzuer-
kennenden Fach und eines jeweils daran an-
schließenden Reflexionsgespräches einen 
Abschlussbericht, der mit einer Gesamtbe-
wertung abschließt. Im Falle zweier Unter-
richtsproben in insgesamt zwei Unterrichtsfä-
chern sollen diese in verschiedenen Jahrgän-
gen oder Jahrgangsstufen gehalten werden.  

§ 36 (4) Im Fall von § 3 Absatz 4 ist abweichend 
von Absatz 1 eine differenzierte Benotung 
vorzunehmen. Es ist nach § 19 Absatz 3 
Nummer 1 und 2 zu verfahren. Die Gesamt-
note im Abschlussbericht ergibt sich aus dem 
arithmetischen Mittel aus der jeweils doppel-
ten Gewichtung jeder Unterrichtsprobe und 
jedes Reflexionsgespräches sowie der einfa-
chen Gewichtung des Schulgutachtens.  

  

§ 36 (5) Ist zu erwarten, dass der berufsprak-
tische Anpassungslehrgang nicht mit 
„bestanden“ bewertet oder mit mindestens 
„ausreichend“ benotet werden kann, ist 
darüber zur Hälfte der Lehrgangsdauer ein 
schriftlich dokumentiertes Feedback- und 
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Perspektivgespräch zu führen. An dem Feed-
back- und Perspektivgespräch beteiligt sind 
die Schulleitung, für die Durchführung des 
Anpassungslehrgangs Verantwortliche des 
Landesinstituts für Schule und die am An-
passungslehrgang teilnehmende Person, mit 
der die weiteren Qualifizierungsschritte 
schriftlich zu vereinbaren sind. Die teilneh-
mende Person kann eine Person ihres Ver-
trauens hinzuziehen, das Ergebnis des 
Gespräches ist schriftlich festzuhalten. Der 
berufspraktische Anpassungslehrgang 
verlängert sich dadurch in der Regel nicht. 
Auf Antrag beim Landesinstitut für Schule 
kann er einmal um einen angemessenen 
Zeitraum verlängert werden, höchstens dabei 
für die Dauer eines halben Jahres unter den 
in § 33 Absatz 1 genannten 
Voraussetzungen.  

§ 36 (6) Der berufspraktische Anpassungslehr-
gang kann nicht wiederholt werden. 
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§ 36 (7) Die Akten werden beim Landesinstitut für 
Schule geführt. In die Akte sind aufzuneh-
men: 

 die Bewertung jeder Unterrichtsprobe, 

 das Schulgutachten, 

 der Leistungsbericht.  

  

§ 37 § 37 Zeugnis und Bescheinigung   

§ 37 (1) Über das Ergebnis des berufspraktischen 
Anpassungslehrgangs erhält die teilneh-
mende Person vom Landesinstitut für Schule 
ein Zeugnis.   

  

§ 37 (2) Hat die teilnehmende Person den berufs-
praktischen Anpassungslehrgang nicht be-
standen, erhält sie eine Bescheinigung.  

  

 Teil 3  
Sonstige Bestimmungen  

  

§ 38 § 38 Übergangsbestimmungen   
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§ 38 Auf Anträge zur Anerkennung einer Lehr-
amtsqualifikation oder einer Lehrkräftequalifi-
kation, die bis zum Ablauf des 13. Mai 2019 
noch nicht beschieden sind,sind die Bestim-
mungen dieser Verordnung anzuwenden. Auf 
Ausgleichsmaßnahmen, die vor dem 14. Mai 
2019 begonnen wurden, ist § 33 Absatz 3 
anzuwenden.  

  

 Beschlossen, Bremen, den 16. April 2019  

Der Senat 

Beschlossen, Bremen, den XXX  

Der Senat  
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Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Anerkennung  

ausländischer Lehrkräfteberufsqualifikationen in Bremen  

(AV-L) 

Vom XXX 

Aufgrund 
 

- des § 9 Absatz 2 Satz 3, des § 10 Absatz 2 Satz 2 und des § 11 Absatz 2 Satz 
3 des Bremischen Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes vom 28. Januar 
2014 (Brem.GBl. S. 74 – 8001 – c-1), das zuletzt durch Gesetz vom 24. No-
vember 2020 (Brem.GBl. S.1607) geändert worden ist, und 
 

- des § 16 Absatz 1 Satz 2 des Bremischen Beamtengesetzes vom 22. Dezem-
ber 2009 (Brem. GBl. 2010 s. 17_ 2040-a-1), das zuletzt durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 13. Juli 2021 (Brem.GBl. S. 604) geändert worden ist, 

 
verordnet der Senat:  

 
 

Artikel 1 

Die Verordnung zur Anerkennung ausländischer Lehrkräfteberufsqualifikationen in 
Bremen (AV-L) in der Fassung vom 16. April 2019 (Brem.GBl. S. 259), die zuletzt ge-
ändert  worden ist durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Dezember 2021 (Brem.GBl. 
S.913,916), wird wie folgt geändert.  

1. Nach § 7 werden § 7a Absätze 1 und 2 wie folgt gefasst:  

„§ 7a 

Prüfungsersatzleistungen und Unterrichtsprobenersatzleistungen 

(1) Können wegen schwerwiegender Maßnahmen des Infektionsschutzes oder 
wegen vergleichbarer Notsituationen unterrichtspraktische Prüfungen in schuli-
schen Lerngruppen und das Prüfungsgespräch nach § 14 nicht oder nicht im ge-
forderten Mindestumfang durchgeführt werden, sind für beide Prüfungsteile Prü-
fungsersatzleistungen zu erbringen. Die Prüfungsersatzleistungen müssen geeig-
net sein, die inhaltlichen Prüfungsanforderungen nach den §§ 14 bis 17 und die 
Notengebung nach § 19 Absatz 3 angemessen abzubilden. 

(2) Können wegen schwerwiegender Maßnahmen des Infektionsschutzes oder 
wegen vergleichbarer Notsituationen Unterrichtsproben in schulischen Lerngrup-
pen nach § 36 nicht oder nicht im geforderten Mindestumfang durchgeführt wer-
den, sind Unterrichtsprobenersatzleistungen zu erbringen. Die Unterrichtsproben-
ersatzleistungen müssen geeignet sein, die inhaltlichen Anforderungen nach § 36 
angemessen abzubilden.“ 

2. In § 8 Abs. 1 wird das Wort „lehramtsbezogenen“ durch das Wort „lehramtsbezo-
gene“ ersetzt. 
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Artikel 2 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tag nach Ihrer Verkündung in Kraft. 
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